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142.  Öffentliche Bekanntmachung eines Bescheides; 
 Az.: 124339980 
 
Gegen Herrn Marian Stanciu, zuletzt wohnhaft in 33378 Rheda-Wiedenbrück, 
Imkerstr. 9 / 1. OG, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 
18.03.2020 (Az.: 124339980) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 23.04.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 20/2020/142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143.  Öffentliche Bekanntmachung über die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung 
des Kreises Steinfurt und für die Wahl der Landrätin bzw. des 
Landrates des Kreises Steinfurt am 13. September 2020 

 
Gemäß §§ 24 und 75b der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. 
NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Oktober 2019 (GV. 
NRW. S. 602) fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Kreistages des Kreises Steinfurt und für die Wahl der Landrätin bzw. des Landrates des 
Kreises Steinfurt auf. 
 
Die Wahlvorschläge sind spätestens bis 
 
Donnerstag, 16. Juli 2020 – 18.00 Uhr – 

 
beim Wahlleiter für den Kreis Steinfurt in 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, - 
Kreishaus -, Zimmer 134, einzureichen. 
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Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, rechtzeitig behoben werden können. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die beim Wahlleiter für 
den Kreis Steinfurt, 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, angefordert werden können. 
Die Vordrucke werden kostenlos übersandt oder abgegeben, bzw. digital zur Verfügung 
gestellt. Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte das Wahlbüro telefonisch unter der Rufnummer 
02551-691021 oder per E-Mail unter katharina.pletz@kreis-steinfurt.de 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs. 1 bis 4 des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 2020), - SGV. NRW. 1112, und der §§ 25, 26 
und 31 sowie §§ 75a, 75b KWahlO weise ich hin. 
 
 
Insbesondere bitte ich Folgendes zu beachten: 
 
1. Allgemeines  
 

1.1. Wahlvorschlagsberechtigte 
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten 
(Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber), von diesen allerdings keine 
Reserveliste, eingereicht werden. 
Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 
laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Kreistag des Kreises Steinfurt, 
im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag 
vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm hat. Dies gilt nicht für Parteien, die die 
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis 
zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter 
eingereicht haben. 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 S. 2 
KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis 
zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen 
Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen 
eingereicht werden können, hat das Ministerium des Innern öffentlich bekannt 
gemacht (MBI. NRW. 2019 S. 764). 

 
1.2. Bewerberaufstellung  

Als Bewerberin und Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem 
Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung im Wahlgebiet „Kreis Steinfurt“ hierzu in geheimer Wahl 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann 
die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerberinnen und Bewerber in einer 
Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 Die Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung sind ab dem 46. 
Monat nach Beginn der Wahlperiode (d. h. frühestens am 01.08.2019) zu wählen 
(§ 17 Abs. 4 KWahlG). 

 Hinsichtlich des Aufstellungsverfahrens sind die Vorschriften des KWahlG (§ 17) 



 

185 
 

und der KWahlO (§ 26) zu beachten. 
 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerberin bzw. des 

Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, 
Zahl der erschienenen Mitglieder/Vertreter/Wahlberechtigten und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben die Leiterin 
bzw. der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bzw. diesem bestimmte 
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung 
an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerberinnen 
und Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind.  

 Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an 
Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages. 

 
1.3. Wahlgebiet 

Der Wahlausschuss des Kreises Steinfurt hat das Wahlgebiet Kreis Steinfurt in 
seiner Sitzung am 30.03.2020 in folgende 31 Wahlbezirke eingeteilt (§ 4 
KWahlG): 
 

Kreiswahlbezirk 
Gemeindewahlbezirksnummern 

Nr. Bezeichnung 

1 Altenberge / Laer 
Altenberge 1 - 13 

Laer 3 - 8, 10 

2 Nordwalde / Steinfurt 
Nordwalde 1 - 13 

Steinfurt 2, 4 

3 
Horstmar / Laer / 

Metelen 

Horstmar 1 - 11 

Laer 1, 2, 9 

Metelen 1 - 10 

4 Steinfurt I   1, 3, 5 - 11 

5 Steinfurt II   12 - 19 

6 Ochtrup   1, 2, 4 - 8, 10, 12 - 15 

7 Ochtrup / Wettringen 
Ochtrup 3, 9, 11, 16, 17 

Wettringen 1 - 11 

8 Neuenkirchen   1 - 13 

9 Greven I   3, 4, 7, 9 - 13 

10 Greven II   1, 2, 5, 6, 8, 14, 15 

11 Emsdetten / Greven 
Emsdetten 6, 17 - 19 

Greven 16 - 19 

12 Emsdetten I   3, 7 - 12 

13 Emsdetten II   1, 2, 4, 5, 13 - 16 

14 
Ladbergen / 
Saerbeck 

Ladbergen 1 - 11 

Saerbeck 1 - 10 

15 Rheine I   2, 6, 7, 10, 11 

16 Rheine II   3 - 5, 8 

17 Rheine III   1, 20 - 22 

18 Rheine IV   16 - 19 
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19 Rheine V   
12 – 15 

 

20 Lengerich   1 - 6, 8, 9, 13, 14, 16 

21 Lengerich / Lienen 
Lengerich 7, 10 - 12 

Lienen 1 - 13 

22 
Ibbenbüren / 
Lengerich / 
Tecklenburg 

Ibbenbüren 12, 13 

Lengerich 15 

Tecklenburg 1 - 13 

23 Ibbenbüren I   1 - 4, 18, 19 

24 Ibbenbüren II   6 - 8, 10, 11, 22 

25 Ibbenbüren III   14 - 17, 20, 21 

26 Hörstel   1 - 4, 8 - 11, 13 - 17 

27 
Hörstel / Hopsten / 

Rheine 

Hörstel 5 - 7, 12 

Hopsten 1 - 9 

Rheine 9 

28 Hopsten / Recke 
Hopsten 10, 11 

Recke 1 - 13 

29 
Ibbenbüren / 

Mettingen 

Ibbenbüren 5 

Mettingen 1 - 13 

30 
Ibbenbüren / 

Westerkappeln 

Ibbenbüren 9 

Westerkappeln 1 - 13 

31 Lotte   1 - 13 

  
Die Abgrenzung der Wahlbezirke ist im Amtsblatt des Kreises Steinfurt vom 01. 
April 2020, Nr. 15/2020, unter lfd. Nr. 108 öffentlich bekannt gemacht worden. 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt der Landrätin bzw. des Landrates 
 

2.1. Wählbarkeit 
Wählbar für das Amt der Landrätin bzw. des Landrates ist jede Person, die am 
Wahltag 

 Deutsche oder Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzt, 

 das 23. Lebensjahr vollendet hat, 

 seit mindestens drei Monaten ihre Wohnung im Kreis Steinfurt, bei 
mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat und 

 die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen 
wählbar, wie Deutsche. 

 
2.2. Gemeinsame Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge für das Amt der Landrätin bzw. des Landrates können auch von 
Parteien oder Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist 
die Bewerberin bzw. der Bewerber entweder in einer gemeinsamen Versammlung 
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oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger geheim 
zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlages dürfen keinen anderen 
als die gemeinsame Bewerberin bzw. den gemeinsamen Bewerber wählen und 
zur Wahl vorschlagen (§ 46d Abs. 3 KWahlG). Für die Aufstellung sind die 
entsprechenden Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und der 
Kommunalwahlordnung (§ 17 KWahlG; § 26 KWahlO) zu beachten. 

 
2.3. Inhalt 

Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht 
werden. Er muss enthalten: 

 Den Namen und – sofern eine solche verwendet wird – die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die Namen und ggfs. die 
Kurzbezeichnungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger; andere 
Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers 
gekennzeichnet werden. 

 Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort und 
Anschrift (Hauptwohnung) sowie Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse oder 
Postfach der Bewerberin bzw. des Bewerbers. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschriften und Kontaktdaten der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 

2.4. Unterzeichnung 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 S. 1 KWahlG). 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. 
Bei Wahlvorschlägen von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern muss die 
Unterzeichnerin bzw. der Unterzeichner des Wahlvorschlages im Wahlgebiet 
wahlberechtigt sein. 

 
2.5. Unterstützungsunterschriften 

Wahlvorschläge der unter Ziffer 1.1 zweiter Absatz genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 310 Wahlberechtigten des 
Kreises Steinfurt persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt auch 
für Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern. 
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn der bisherige Landrat 
vorgeschlagen wird.  
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge bedarf es nur, 
wenn keiner der Wahlvorschlagsträger im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 
laufenden Wahlperiode ununterbrochen im Kreistag des Kreises Steinfurt, Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem 
Land im Bundestag vertreten ist (§ 75 b Abs. 5 KwahlO). 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO 
zu erbringen. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist auf dem 
Formblatt gesondert eine Bescheinigung der Heimatkommune nach dem Muster 
der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass sie oder er im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die die oder der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, 
nicht rechtzeitig erbracht werden. 
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Für die Unterstützungsunterschriften ist weiter Folgendes zu beachten: 

 Die Formblätter (Anlage 14c zur KWahlO) werden auf Anforderung vom 
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind der Name und ggfs. 
die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen sämtliche beteiligten 
Parteien oder Wählergruppen, bei Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, die Vornamen und 
Wohnort der vorzuschlagenden Bewerberin bzw. des vorzuschlagenden 
Bewerbers anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken. 

 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf 
dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift 
(Hauptwohnung) der Unterzeichnerin bzw. des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung sind von der Unterzeichnerin bzw. von dem 
Unterzeichner persönlich und handschriftlich auszufüllen. 

 Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist ihre bzw. seine Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen ungültig, die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlages für einen Wahlbezirk und eine Reserveliste bleibt 
unberührt. 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch die Bewerberin bzw. den 
Bewerber ist zulässig, wenn diese bzw. dieser im Kreis Steinfurt 
wahlberechtigt ist. 

 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach 
Aufstellung der Bewerberin bzw. des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterstützungsunterschriften sind ungültig. 

 
2.6. Anlagen 

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 

 Die Zustimmungserklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben 
werden. Dabei hat die Bewerberin bzw. der Bewerber zu versichern, dass 
sie bzw. er für keine andere Wahl zur Bürgermeisterin bzw. zum 
Bürgermeister oder zur Landrätin bzw. zum Landrat kandidiert. Die 
ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlages. 

 Eine Bescheinigung der zuständigen Bürgermeisterin bzw. des zuständigen 
Bürgermeisters nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO, dass die 
Bewerberin bzw. der Bewerber wählbar ist (Wählbarkeitsbescheinigung); 
die Bescheinigung kann auch nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
erteilt werden. 

 Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerberin bzw. des Bewerbers (Anlage 9c zur KWahlO) 
mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt (Anlage 10c KWahlO). 
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3. Wahlvorschläge für die Kreiswahlbezirke 
 

3.1. Wählbarkeit 
Wählbar ist jede Person, die am Wahltag 

 Deutsche oder Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzt, 

 das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

 seit mindestens drei Monaten ihre Wohnung im Kreis Steinfurt, bei 
mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen 
wählbar, wie Deutsche. 

 
3.2. Zeitpunkt 

 Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahlbezirke können frühestens nach 
der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke 
gewählt werden (s. Ziffer 1.4 dieser Bekanntmachung). Der Wahlausschuss des 
Kreises Steinfurt hat in seiner Sitzung am 30.03.2020 die Einteilung des 
Wahlgebietes in Wahlbezirke beschlossen. Auf die öffentliche Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Kreises Steinfurt vom 01.04.2020 (Amtsblatt-Nr. 15/2020) wird 
hingewiesen. 

 
3.3. Inhalt 

Der Wahlvorschlag für die Wahl im Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 
11a zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 

 den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, 
die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

 Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort und 
Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers; bei Beamtinnen 
und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, 
anzugeben. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.4. Unterzeichnung 
 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das 

Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). 
Bei Wahlvorschlägen von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern muss 
mindestens eine Unterzeichnerin bzw. ein Unterzeichner ihre bzw. seine 
Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

 
3.5. Unterstützungsunterschriften 

Wahlvorschläge der unter Ziffer 1.1 zweiter Absatz genannten Parteien und 
Wählergruppen für einen Wahlbezirk müssen ferner von mindestens 20 
Wahlberechtigten des Wahlbezirks für den die Kandidatin bzw. der Kandidat 
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aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, es sei denn, 
dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund eines 
Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerberin und Einzelbewerber 
benannt waren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist.  
Die Unterstützungsunterschriften sind auf durch den Wahlleiter zur Verfügung 
gestellten amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14a zur KWahlO 
zu erbringen. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist auf dem 
Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung ihrer bzw. seiner Stadt oder 
Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass sie bzw. 
er im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, 
die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
erbracht werden. 
Für die Unterstützungsunterschriften ist weiter Folgendes zu beachten: 

 Die Formblätter (Anlage 14a zur KWahlO) werden auf Anforderungen vom 
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind der Name und 
ggfs. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und 
Wohnort der vorzuschlagenden Bewerberin bzw. des vorzuschlagenden 
Bewerbers anzugeben. Der Wahlleiter vermerkt diese Angaben im Kopf 
der Formblätter. 

 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf 
dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift 
(Hauptwohnung) der Unterzeichnerin bzw. des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung sind von der Unterzeichnerin bzw. vom 
Unterzeichner persönlich und handschriftlich auszufüllen. 

 Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag derselben Art (einen Wahlvorschlag für die Wahl der 
Landrätin bzw. des Landrates; einen Wahlvorschlag für die direkte Wahl 
im Kreiswahlbezirk und nur eine Reserveliste) unterzeichnen. Hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre oder seine Unterschrift 
auf allen weiteren (späteren) Wahlvorschlägen ungültig. 

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch die Bewerberin oder den 
Bewerber ist zulässig.  

 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach 
Aufstellung der Bewerberin bzw. des Bewerbers durch eine Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 

 
3.6. Anlagen 

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 

 Die Zustimmungserklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben 
werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlages. 

 Eine Wählbarkeitsbescheinigung der zuständigen Bürgermeisterin bzw. des 
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zuständigen Bürgermeisters nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; 
die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden. 

 Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung 
der Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a zur KWahlO über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der 
Bewerberinnen und Bewerber mit den Versicherungen an Eides statt (Anlage 
10 a zur KWahlO); ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung 
der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist. 

 Gegebenenfalls (s. Ziffer 1.1 zweiter Absatz dieser Bekanntmachung) der 
Nachweis eines nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstandes, 
die Satzung und das Programm. 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 

4.1. Wählbarkeit 
Wählbar ist jede Person, die am Wahltag 

 Deutsche oder Deutscher im Sinne von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzt, 

 das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

 seit mindestens drei Monaten ihre Wohnung im Kreis Steinfurt, bei 
mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt. 
Für die Reserveliste können nur Bewerberinnen und Bewerber benannt werden, 
die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten.  
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen 
wählbar, wie Deutsche. 

 
4.2. Zeitpunkt 

 Die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Reserveliste kann frühestens 
ab dem 42. Monat nach Beginn der Wahlperiode (01.08.2019) erfolgen. 

Für die Reserveliste können nur Bewerberinnen und Bewerber benannt werden, 
die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. 

 
4.3. Inhalt 

Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht 
werden. Sie muss enthalten: 
 den Namen und ggfs. die Kurzbezeichnung der einreichenden Partei oder 

Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht. 

 Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-
Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit der Bewerberinnen und 
Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamtinnen und Beamten und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind 
auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass eine Bewerberin bzw. ein 
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Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerberin bzw. 
Ersatzbewerber für eine bzw. einen im Wahlbezirk oder für eine bzw. einen auf 
einer Reserveliste aufgestellte Bewerberin bzw. aufgestellter Bewerber sein soll 
(§ 16 Abs. 2 KWahlG). In diesem Fall muss die Reserveliste ferner enthalten: 
 den Familien- und Vornamen der zu ersetzenden Bewerberin bzw. des zu 

ersetzenden Bewerbers 
 den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter 

der die zu ersetzende Bewerberin bzw. der zu ersetzende Bewerber aufgestellt 
ist. 

 
4.4. Unterzeichnung 

Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet Kreis Steinfurt zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein. 

 
4.5. Unterstützungsunterschriften 

Reservelisten der unter Nr. 1.1 zweiter Absatz genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 100 Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes Kreis Steinfurt persönlich und handschriftlich unterzeichnet. 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 
14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und 
ggfs. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die 
Unterzeichnung gilt Nr. 3.5 entsprechend. 

 
4.6. Anlagen 

Ziffer 3.6 gilt mit folgenden Maßgaben entsprechend: 

 Die Zustimmungserklärungen der Bewerberinnen und Bewerber sind auf der 
Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO oder einzeln nach 
dem Muster der Anlage 12b zu KWahlO abzugeben. 

 Einer Wählbarkeitsbescheinigung bedarf es nicht für Bewerberinnen und 
Bewerber, die gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlvorschlag für die Wahl im Wahlbezirk beigefügt ist. 

 
 
Für weitere Auskünfte steht das Wahlbüro des Kreises Steinfurt gerne zur Verfügung. Es 
ist telefonisch unter der Rufnummer 02551/69-1021, bzw. per E-Mail unter 
katharina.pletz@kreis-steinfurt.de erreichbar. 
 
 
Steinfurt, 23.04.2020     Der Wahlleiter 
        für den Kreis Steinfurt 
        gez. Dr. Sommer 
        (Kreisdirektor) 
 
 
        Kreis Steinfurt 20/2020/143 
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144.  Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und für die 
Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(Elternbeitragssatzung) vom 23.04.2020 

 
 

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen 
und für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung) 

vom 23.04.2020 
 

Auf Grund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), des § 90 
Absatz 1 Nr. 3, Absatz 3 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 36 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652, 2712), sowie des Artikels 1 des 
Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung vom 03. Dezember 
2019 – Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 
– KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 
(§§ 50, 51 KiBiz NRW) (GV. NRW. 2019 S. 894), in Kraft ab 01.08.2020, des § 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2019 (GV.NRW S. 1029), und § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBI. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2146) geändert worden ist, hat der Kreisausschuss des Kreises Steinfurt 
in seiner Sitzung am 07.04.2020 per Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 50 Abs. 3 KrO 
NRW folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 - Allgemeines  
 
(1) Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und für die 
Inanspruchnahme des Angebots der Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
durch eine geeignete Kindertagespflegeperson, im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in 
anderen geeigneten Räumen wird durch den Kreis Steinfurt ein öffentlich-rechtlicher 
Beitrag zum öffentlichen Finanzierungsanteil an den Jahresbetriebskosten erhoben 
(Achtes Buch Sozialgesetzbuch und Kinderbildungsgesetz). Hierbei handelt es sich 
um eine sozialrechtliche Abgabe eigener Art und um eine Abgabe im Sinne des § 1 
Abs. 1 KAG NRW. Die Höhe der Elternbeiträge wird für die Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen und die Inanspruchnahme von Kindertagespflege gemäß 
der in der Anlage 1 dieser Satzung angefügten Beitragsstaffel festgesetzt. Alle 
Anlagen sind damit Bestandteil dieser Satzung.  
 
(2) In Kindertageseinrichtungen sind gemäß Anlage 1 je nach vorgehaltenem Angebot 
die Betreuungszeiten 25 Stunden, 35 Stunden und 45 Stunden zu buchen. Alle 
anderen angegebenen Betreuungszeiten beziehen sich auf die Kindertagespflege 
bzw. kombinierte Betreuungsangebote.  
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(3) Weiterhin gelten die Regelungen der "Richtlinien des Jugendamtes des Kreises 
Steinfurt für die Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch VIII" in der Fassung 
der Anlage 2.  
 
(4) Eltern/-teile bzw. diesen rechtlich gleichgestellte Personen, die für ihr Kind eine 
Tagesbetreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege in 
Anspruch nehmen wollen, müssen ihren Anspruch grundsätzlich sechs Monate vor 
Inanspruchnahme, bei kurzfristigem Bedarf unverzüglich beim Kreisjugendamt geltend 
machen.  
 
 
§ 2 – Beitragspflichtiger Personenkreis  
 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit 
denen das Kind zusammen lebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil oder mit einer 
dieser rechtlich gleichgestellten Person zusammen, so tritt dieser bzw. diese an die 
Stelle der Eltern.  
 
Keine Beitragspflicht besteht, wenn das Kind in einer Tagesbetreuung im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 der Satzung 
 
1. in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII bei Pflegeeltern lebt, denen ein 

Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld 
gezahlt wird. 

2. in einer Einrichtung der Hilfen zur Erziehung über Tag und Nacht pädagogisch 
betreut wird und dort stationär untergebracht ist. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
 
§ 3 - Höhe der Elternbeiträge, Beitragszeitraum  
 
(1) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den 
Jahresbetriebskosten der Einrichtung bzw. des Tagesbetreuungsangebotes zu 
entrichten. Die Beiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege werden als volle Monatsbeiträge erhoben.  
 
(2) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der als Anlage 1 zu dieser Satzung 
angefügten Beitragsstaffel. Die Elternbeiträge erhöhen sich bis einschließlich des 
Kindergartenjahres 2020/21 in Anlehnung an § 19 Abs. 2 KiBiz alte Fassung jährlich 
um 3 %. Ab dem Kindergartenjahr 2021/22 erfolgt eine Anhebung auf Grundlage 
der von der obersten Landesjugendbehörde veröffentlichten Fortschreibungsrate  
(vgl. § 37 Abs. 2 KiBiz). 
 
Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird und endet mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu dessen Ende das 
Kind die Einrichtung verlässt. Für das Angebot der Kindertagespflege ist der 
Beitragszeitraum der Zeitraum, in dem sich das jeweilige Kind in Kindertagespflege 
befindet.  
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(3) Die Elternbeiträge werden für die vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden 
erhoben. Unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme wird der maßgebliche 
Elternbeitrag für die Betreuungsform erhoben, für die das Kind angemeldet ist. Die 
Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Tageseinrichtung oder durch 
Urlaubs- und Krankheitszeiten der Kindertagespflegeperson auf Grundlage der 
Regelungen in den "Richtlinien des Jugendamtes des Kreises Steinfurt für die 
Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch VIII" nicht berührt. Das 
Kindergartenjahr entspricht dem Schuljahr. Auch bei streikbedingter vorübergehender 
Schließung des Tagesbetreuungsangebotes haben die Beitragspflichtigen keinen 
Rechtsanspruch auf Aufhebung des Beitragsbescheides bezüglich der Streiktage. 
 
(4) Für ein Kind, das bis zum 30. September sein 4. Lebensjahr vollendet (d. h. vier 
Jahre alt wird), ist gemäß § 50 Abs. 1 KiBiz ab dem 01. August dieses Kalenderjahres 
bis zu dessen Einschulung kein Elternbeitrag mehr zu leisten. 
 
(5) Der Elternbeitrag umfasst keine Verpflegungskosten. Diese sind zusätzlich erlaubt, 
1. für die Kindertagespflege im Rahmen des § 51 Absatz 1 Satz 5 KiBiz, zu entrichten 

an die Kindertagespflegeperson oder einen Anstellungsträger i. S. d. § 22 Abs. 6 
KiBiz. 

2. im Bereich der Kindertageseinrichtungen; hier kann der Träger der 
Kindertageseinrichtung ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen (§ 51 Abs. 3 KiBiz). 

 
 
§ 4 - Einkommensermittlung  
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der 
Beitragspflichtigen (§ 2 Elternbeitragssatzung) im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 (Brutto-
Einkommen abzüglich Werbungskosten bzw. Gewinn) und Abs. 5 a S. 2 des 
Einkommenssteuergesetzes (= Abzug von Kinderbetreuungskosten) und 
vergleichbarer Einkünfte, die im Ausland erzielt werden. Vorschriften des 
Einkommenssteuergesetzes über Freibeträge, Freigrenzen und Steuerbefreiungen 
sind für den Einkommensbegriff nach dieser Satzung nicht von Bedeutung und 
mindern das Einkommen ebenso wenig wie finanzielle Belastungen (insbesondere 
Sozialversicherungsbeiträge, Vorsorgeaufwendungen, steuerliche Sonderausgaben 
mit Ausnahme der Kinderbetreuungsaufwendungen (vgl. §§ 2 Abs. 5a S. 2, 10 Abs. 1 
Nr. 5 EStG), gesetzliche oder vertragliche Unterhaltsleistungen). 
 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.  
 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen, sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten 
öffentlichen Leistungen für die Beitragspflichtigen und das Kind, für das der 
Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen.  
 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften 
ist dem Einkommen nicht hinzuzurechnen.  
 
Bezieht eine beitragspflichtige Person Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis 
oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihr aufgrund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine 
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Abfindung zu oder ist sie in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, 
dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der 
Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des 
Mandats hinzuzurechnen. 
 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 
Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen der bzw. des Beitragspflichtigen abzuziehen.  
 
(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen.  
 
1. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rahmen 

einer zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den 
persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten 
Einkünfte für das gesamte laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon 
auszugehen ist, dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer besteht. 
Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der 
auf den Eintritt der tatsächlichen Veränderung folgt.  

2. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden 
Beitragsfestsetzung wird das tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht 
zu Grunde gelegt. Ergibt sich in diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese 
ab dem 01.01. des maßgeblichen Kalenderjahres festzusetzen.  

 
 
§ 5 - Beitragsbefreiung und Beitragsermäßigung  
 
(1) Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die 
Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung oder nehmen ein Angebot 
der Kindertagespflege in Anspruch, so entfallen die Beiträge für das zweite und jedes 
weitere Kind. Ergeben sich ohne die zuvor genannte Beitragsbefreiung unterschiedlich 
hohe Elternbeiträge, so ist der höchste Beitrag auf Grundlage des Einkommens und 
des gebuchten Stundenumfangs zu zahlen.  
 
(2) Die Beitragsbefreiung gilt auch für Geschwister von Kindern, welche bereits gem. 
§ 50 Abs. 1 KiBiz von der Beitragszahlung befreit sind.  
 
(3) Beziehen eine bzw. ein Beitragspflichtige/r oder beide Beitragspflichtigen 
und/oder das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt werden soll,  
 

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch 
II (§§ 19 ff SGB II) oder  

2. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (§§ 27 ff., §§ 41 
ff SGB XII) oder 

3. Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz oder  

4. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- oder Lastenzuschuss) oder 
5. Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes, 

 
erfolgt für die Dauer des nachgewiesenen Leistungsbezuges immer eine Einstufung 
in die erste Einkommensgruppe (Elternbeitrag: 0,00 Euro). 
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(4) Auf Antrag werden die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind 
nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 4 SGB VIII).  
 
 
§ 6 - Auskunfts- und Anzeigepflichten  
 
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der 
Kindertageseinrichtungen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
unverzüglich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Aufnahme- und 
Abmeldedaten der Kinder, die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten der Kinder 
sowie die entsprechenden Angaben der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit. Bei 
der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe schriftlich anzugeben, welche Einkommensgruppe 
gemäß der Anlage ihrem Elternbeitrag zu Grunde zu legen ist. Zum Nachweis des 
maßgeblichen Einkommens müssen die Beitragspflichtigen der Behörde sämtliche für 
die Beitragsermittlung relevanten und angeforderten Belege einreichen. Bei einem 
Einkommen über der höchsten Einkommensgrenze wird auf die Vorlage von 
Nachweisen verzichtet.  
 
(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes 
verpflichtet, Veränderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, 
die für die Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen.  
 
(3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße nach, so wird der entsprechend der Betreuungsform 
höchste Elternbeitrag festgesetzt.  
 
 
§ 7 - Übertragung von Aufgaben  
 
(1) Der Kreis Steinfurt als örtlicher Träger der Jugendhilfe überträgt den Städten und 
Gemeinden, die nicht örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gem. 
§ 51 Abs. 6 KiBiz die Aufgaben zur Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen 
innerhalb des Kreisjugendamtsbezirks im Namen des Kreises Steinfurt nach Maßgabe 
dieser Satzung. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Verfahrens erlässt der örtliche 
Träger Richtlinien und Weisungen.  
 
(2) Die Städte und Gemeinden ziehen im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben 
die Elternbeiträge im Namen des Kreises Steinfurt ein.  
 
(3) Die Übertragung der Aufgaben gilt nicht für die Gewährung von 
Kindertagespflegegeld nach §§ 22 – 24 SGB VIII sowie die Berechnung und Erhebung 
der Elternbeiträge für das Angebot der Kindertagespflege. 
 
 
§ 8 - Beitragsfestsetzung, Fälligkeit  
 
(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid. Der 
Elternbeitragsbescheid steht von vornherein unter dem Vorbehalt nachträglicher 
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Überprüfung und Abänderung zur Gewährleistung der Beitragsgerechtigkeit und der 
Beitragserhebung nach der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die 
Elternbeiträge werden jeweils zum 15. des Monats fällig.  
 
(2) Bei einer vorläufigen Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt die endgültige 
Festsetzung rückwirkend nach Vorlage der erforderlichen Einkommensunterlagen. 
Wird bei einer Überprüfung festgestellt, dass sich Änderungen der 
Einkommensverhältnisse ergeben haben, die zur Zugrundelegung einer anderen 
Einkommensgruppe führen, so ist der Beitrag ggf. auch rückwirkend neu festzusetzen.  
 
 
§ 9 - Bußgeldvorschriften  
 
Ordnungswidrig handelt, wer die in § 6 bezeichneten Angaben vorsätzlich oder 
leichtfertig unrichtig oder unvollständig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden.  
 
 
§ 10 - In-Kraft-Treten  
 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen (Elternbeitragssatzung) 
vom 11.07.2019 mit Ablauf des 31.07.2020 außer Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(Elternbeitragssatzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) 
wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Steinfurt, den 23.04.2020     Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
        Az. 10/1 – 01.02.05-001/019 
 gez. Dr. Klaus Effing 
 Landrat 
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Anlage 1 der Elternbeitragssatzung 

 

Elternbeitragstabelle 
Stand: 01.08.2020 

 
 

 

Jahres- 
einkommen 

wöchentliche Betreuungszeiten 

10 Std. 15 Std. 20 Std. 25. Std 30. Std 35. Std 40 Std. 45 Std. 50 Std. 55 Std. 

bis 24.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

bis 36.000 € 49,13 € 52,55 € 55,98 € 58,27 € 61,69 € 65,12 € 83,40 € 101,68 € 117,67 € 137,09 € 

bis 48.000 € 83,40 € 86,82 € 91,39 € 95,96 € 101,68 € 106,25 € 135,95 € 165,65 € 196,49 € 226,19 € 

bis 60.000 € 127,95 € 134,80 € 143,94 € 151,94 € 159,93 € 169,07 € 211,35 € 253,61 € 297,02 € 339,30 € 

bis 72.000 € 169,07 € 179,36 € 189,64 € 199,92 € 210,20 € 220,49 € 278,74 € 337,01 € 394,13 € 452,39 € 

bis 84.000 € 211,35 € 222,77 € 234,20 € 245,62 € 258,18 € 270,75 € 310,73 € 422,68 € 494,66 € 518,65 € 

bis 96.000 € 245,62 € 258,18 € 269,60 € 283,31 € 297,02 € 310,73 € 387,28 € 464,96 € 530,07 € 554,07 € 

über 96.000 € 279,89 € 293,60 € 305,02 € 321,02 € 335,86 € 350,72 € 463,81 € 507,22 € 565,49 € 589,47 € 
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Anlage 2 der Elternbeitragssatzung 

 
 

Richtlinien des Jugendamtes des Kreises Steinfurt für die 
Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch VIII 

 
Das Kreisjugendamt Steinfurt erbringt für seine Einwohner / innen nach Maßgabe der §§ 
22-24 SGB VIII und des Kinderbildungsgesetzes Leistungen der Kindertagesbetreuung 
durch qualifizierte Kindertagespflege. 
 
Mit diesen Richtlinien werden die Grundsätze zur Gewährung der Kindertagespflege 
gemäß § 23 SGB VIII für den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Steinfurt 
geregelt. Für die von den Eltern zu leistenden Kostenbeiträge („Elternbeiträge“) gilt die 
jeweils gültige Fassung der "Elternbeitragssatzung" des Kreisjugendamtes Steinfurt. 

 
 

1. Rechtsgrundlagen (§ 22 SGB VIII) 
 

Kindertagespflege ist eine familienähnliche Form der Tagesbetreuung von Kindern. Die 
Kindertagespflege hat einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag. 

 
Grundlage für die Kindertagespflege sind die gesetzlichen Bestimmungen des Achten 
Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sowie das Gesetz zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
 

2. Förderleistungen (§ 23 SGB VIII) 
 
Folgende Leistungen werden durch das Kreisjugendamt Steinfurt bzw. durch die 
beauftragten Träger (Sozialdienst katholischer Frauen Ibbenbüren e.V. und das 
Diakonische Werk des Kirchenkreises Steinfurt, Coesfeld, Borken e.V.) erbracht. 

 
Die Träger "Sozialdienst katholischer Frauen Ibbenbüren e.V." für die Städte und 
Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, 
Saerbeck, Teekienburg und Westerkappeln und das "Diakonische Werk des 
Kirchenkreises Steinfurt, Coesfeld, Borken e.V." für die Städte und Gemeinden Altenberge 
Horstmar. Laer, Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen 
erbringen folgende Leistungen: 

 
 Anwerbung von Kindertagespflegepersonen, 
 Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen, 
 Organisation von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für 

Kindertagespflegepersonen, 
 Aufbau und Pflege der Kooperation untereinander und mit 

Kindertageseinrichtungen, insbesondere Familienzentren, 
 Beratung von Kindertagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, 

insbesondere Eltern oder Alleinerziehende, in allen Fragen, die die 
Kindertagespflege betreffen, 

 Prüfung der Eignung von Kindertagespflegepersonen, 
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 Stellungnahmen zu Anträgen auf Kindertagespflegegeld gem. den gültigen 
Bestimmungen des Kreises Steinfurt, Vorbereitende Stellungnahme zur Erteilung 
der Pflegeerlaubnis. 

 
Folgende Leistungen werden ausschließlich durch das Kreisjugendamt Steinfurt 
vorgenommen: 
 

 Die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII und § 
22 KiBiz. 

 

 Die Gewährung einmaliger und der laufenden Geldleistung an die 
Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 SGB VIII und die Erhebung von 
Elternbeiträgen gemäß § 90 SGB VIII, § 51 Abs. 1, 4 KiBiz NRW i. V. m. der 
Elternbeitragssatzung des Kreises Steinfurt in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

3. Grundsätze der Förderung (§§ 22 und 23 SGB VIII und §§ 15  und  21  KiBiz) 
 

Die Grundsätze sind in den §§ 22 und 23 SGB VIII und insbes. in §§ 15 und 21 KiBiz 
geregelt.  
 
Die Kindertagespflege richtet sich in erster Linie an Kinder im Alter von unter drei 
Jahren. Für ältere Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sollen andere 
institutionelle Betreuungsangebote vorrangig in Anspruch genommen werden. Darüber 
hinaus können im Einzelfall ergänzend Kindertagespflegeplätze im Rahmen 
vorhandener Angebote gefördert werden (sog. Randzeitenbetreuung). 
 
Für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen oder Kindern, die von einer 
wesentlichen Behinderung bedroht sind und dies vom Landesjugendamt als Träger 
der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, können speziell qualifizierte 
Kindertagespflegepersonen vermittelt werden (Ziff. 8 dieser Richtlinien). Öffentlich 
gefördert wird die Kindertagespflege durch geeignete Kindertagespflegepersonen im 
Haushalt der Kindertagespflegepersonen oder in anderen geeigneten Räumen.  
 
In sog. Großtagespflegestellen findet die Kindertagespflege auch in anderen 
geeigneten Räumen statt. Zur näheren Ausgestaltung einer Großtagespflegestelle 
wird auf Ziff. 7 dieser Richtlinien hingewiesen. 
 
 

4. Fördervoraussetzungen (§ 24 SGB VIII, § 24 KiBiz) 
 

Die Fördervoraussetzungen des § 24 SGB VIII und § 24 Abs. 3 KiBiz finden 
Anwendung.  
 

4.1 Rechtsanspruch  
 
Für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht kein 
Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Sie sollen bei einem individuellen 
Betreuungsbedarf in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gefördert werden.  
 
Für Kinder ab einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Der 
Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und wird von 
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der Fachberatung Kindertagespflege unter Berücksichtigung des Kindeswohls mit den 
Erziehungsberechtigten abgestimmt. 
 
Bedarfsgerecht ist ein Angebot insbesondere dann, wenn die Erziehungsberechtigten 
dadurch Erwerbstätigkeit oder Schul-/Berufsausbildung und Kinderbetreuung besser 
miteinander vereinbaren können. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung außerhalb 
des Tatbestandes von Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z. B. 
Schule/Ausbildung/Erwerbstätigkeit) wird grundsätzlich erfüllt, wenn ein Angebot von 25 
Stunden pro Woche gemacht wird.  
Bei einem Wegfall der Voraussetzungen, die zu einem erhöhten Betreuungsbedarf geführt 
haben, besteht der bisherige Bewilligungsumfang fort. Die Möglichkeit der Eltern, im 
Rahmen der Kündigungsfristen den Betreuungsumfang abzusenken, bleibt unbenommen. 
 

4.2 Bildungs- und Erziehungsauftrag 

Um den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagespflege erfüllen zu können, wird 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass eine Mindestbetreuungszeit von 10 
Wochenstunden erforderlich ist. Bei einer ergänzenden Betreuung zur Tageseinrichtung für 
Kinder oder zur Offenen/Gebundenen Ganztagsschule ist eine Unterschreitung möglich. Die 
Betreuungszeit soll zum Wohle des Kindes einen Gesamtumfang (incl. 
Kindertageseinrichtung, Schule, Offene-/ Gebundene Ganztagsschule oder andere 
institutionelle Betreuung) von 55 Wochenstunden nicht überschreiten. Der Gesamtumfang 
der Kindertagespflege soll drei Monate nicht unterschreiten, um eine Verbindlichkeit für die 
Kindertagespflegepersonen zu schaffen und eine kontinuierliche Förderung der Kinder zu 
ermöglichen.  
 

4.3 Masernimpfpflicht  

Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) besteht eine Masernimpfpflicht. Die 
Fachberatungen klären die Eltern und Kindertagespflegepersonen hierzu auf. Die 
Kindertagespflegepersonen sind in Kooperation mit den Eltern verpflichtet, einen Nachweis 
gem. § 20 Abs. 9 IfSG über die Masernschutzimpfung aller betreuten Kinder einzuholen und 
nachzuhalten. 
 

5. Besondere Betreuungsbedarfe  

 
5.1 Ergänzende Betreuungsbedarfe  

 
Liegt der Betreuungsbedarf eines Kindes aus familiären Gründen regelmäßig um mehr als 
eine Stunde außerhalb der Öffnungszeit der öffentlich geförderten Kindertageseinrichtung 
oder der Kindertagespflege, in der es regelmäßig betreut wird, kann ergänzende 
Kindertagespflege gewährt werden (Randzeitenbetreuung, § 23 Abs. 1 S. 1 KiBiz).  
 
In den Ferienzeiten sind Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsschule, 
der Kindertageseinrichtungen oder von anderen freien Trägern (Kinder- und 
Jugendfreizeiten) vorrangig in Anspruch zu nehmen. Beim Übergang in die 
Kindertagesbetreuung endet das Kindertagespflegeverhältnis grundsätzlich zum 
31.07. eines Kalenderjahres. 
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5.2 Unregelmäßiger Betreuungsbedarf 

 
Bei unregelmäßigen Betreuungsbedarfen (Schichtdienst) sollen sich die 
Erziehungsberechtigten und die Kindertagespflegeperson auf ein bedarfsgerechtes 
Stundenkontingent verständigen. 
 
 

6. Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII, § 22 KiBiz) 
 

Kindertagespflegepersonen müssen die in § 23 Abs. 3 SGB VIII festgeschriebenen 
Eignungskriterien erfüllen. Die Ausübung der Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII 
bedarf der Erlaubnis durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Die Fachkräfte des 
Kreisjugendamtes Steinfurt h a b e n  im Rahmen der Erteilung der Erlaubnis bzw. der 
beauftragten Träger die Eignung festzustellen, diese unterliegt der ständigen 
Überprüfung, die Erlaubnis ist (maximal) auf fünf Jahre befristet und kann mit 
Nebenbestimmungen versehen werden (§ 43 Abs. 3 S. 4 SGB VIII).  
 
Die Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt zur Betreuung von bis zu maximal fünf 
gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Sollen mehr als fünf Betreuungsverträge 
abgeschlossen werden, hat die Kindertagespflegeperson der Fachberatung unaufgefordert 
einen Belegungsplan vorzulegen, aus dem die Betreuungszeiten der einzelnen 
Tagespflegekinder ersichtlich sind.  
 
Die Kindertagespflegeperson hat die beauftragten Träger und die Eltern schriftlich über 
wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder 
bedeutsam sind. 

 

 
Persönliche Voraussetzungen 
 

Zur Erfüllung der Eignungsvoraussetzungen müssen die folgenden Kriterien gegeben 
sein: 

 

1. Mindestalter soll bei 21 Jahren liegen 
2. Mindestens: Hauptschulabschluss soll vorhanden sein 
3. Die Kindertagespflegeperson hat sich mit ihrer Tätigkeit als 

Kindertagespflegeperson auseinandergesetzt. 
4. Die Grundhaltung zum Kind kommt durch Zuneigung, Zuwendung und Respekt 

zum Ausdruck, eine gewaltfreie Erziehungsvorstellung ist vorhanden. Diese 
Grundhaltung wird auch vom Partner/-in der Kindertagespflegeperson erwartet. 

5. Es besteht die Bereitschaft zu einer zuverlässigen und verbindlichen 
Kinderbetreuung. 

6. Erfahrungen im Umgang mit Kindern sind vorhanden. 
7. Soziale und kommunikative Kompetenzen wie z.B.: Beziehungsfähigkeit, Ein 

fühlungsvermögen, Verantwortungsgefühl, Konfliktfähigkeit sind vorhanden. Die 
Kindertagespflegeperson ist tolerant und offen für andere Lebenskonzepte und 
Werthaltungen. 

8. Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der eigenen Familie können in 
Einklang gebracht werden. 

9. Die Kindertagespflegeperson verhält sich gesundheitsbewusst und leitet zu 
gesundheitsförderndem Verhalten an. 
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10. Die Kindertagespflegeperson arbeitet zum Wohl des Kindes auch i. S. d. §§ 8 a, 
8 b SGB VIII mit der Fachberatung, den Eltern, Institutionen, dem Kreisjugendamt 
und anderen Kindertagespflegepersonen zusammen. 

11. Es besteht die Bereitschaft zur Reflexion und Weiterentwicklung des 
Erziehungsverhaltens. 

12. Es sind ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vorhanden, um die 
kommunikativen und sozialen Anforderungen zu erfüllen. 

13. Eine längerfristige Perspektive bei der Ausübung der Tätigkeit ist vorhanden. 
14. Es besteht die Bereitschaft zur verbindlichen und regelmäßigen Teilnahme an die 

Tätigkeit vorbereitenden oder begleitenden Qualifizierungsmaßnahmen. 
15. Es besteht eine psychische und physische Belastbarkeit auch in dem Sinne, dass 

keine medizinischen Gründe (Suchterkrankungen, psychische Krankheiten) 
gegen die Arbeit mit Kindern sprechen. 

16. Ein unterstützender und stabiler familiärer Rahmen bezogen auf den/die möglichen 
Partner/in des/ der Bewerber(s)/in sowie der eigenen Kinder ist vorhanden. Die 
Kindertagespflegeperson übernimmt nicht die vollständige Pflege von 
pflegebedürftigen Angehörigen. Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der 
eigenen Familie müssen in Einklang gebracht werden. Ein besonderes 
Augenmerk muss bei der Aufsichtspflicht liegen.  

17. Es bestehen Organisations- und Haushaltsführungskompetenzen, um einen 
strukturierten Tagesablauf sowie die angemessene Versorgung der Kinder zu 
gewährleisten. 

18. Die Kindertagespflegeperson erhält / erhielt keine Hilfe zur Erziehung nach den 
§§ 27 ff. SGB VIII über einen längeren Zeitraum und/ oder in intensiver Form 
(Hilfen nach § 35a SGB VIII werden dabei ausgeklammert, hier erfolgt eine 
Einzelfallentscheidung). 
 

6.1 Formale Voraussetzungen 
 
Zur Prüfung der Eignung sind von dem/den Bewerber/innen folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

 
1. Schriftlicher Antrag auf Erteilung einer Pflegeerlaubnis 
2. Ausgefüllter Fragebogen (Bewerbungsbogen) 
3. Lebenslauf 
4. Nachweis über den Schul-/Berufsabschluss 
5. Einverständniserklärung der Betreuungsperson über eine Überprüfung bei der 

zuständigen Fachkraft der Erziehungshilfe bei einer bewilligten/beantragten Hilfe 
zur Erziehung. 

6. Erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse für alle im Haushalt lebenden volljährigen 
Personen (die Führungszeugnisse müssen spätestens alle fünf Jahre aktualisiert 
werden). 

7. Hausärztliches Attest aller im Haushalt lebenden Volljährigen (die Atteste müssen 
alle fünf Jahre aktualisiert werden). 

8. Bescheinigung über die Belehrung nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 

9. Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs (Erste Hilfe in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen für Kinder) (alle zwei Jahre). 

10. Die Kindertagespflegepersonen müssen vor Beginn der Tätigkeit gem. § 20 
Abs. 9 IfSG eine Masernschutzimpfung nachweisen. 

11. Die Kindertagespflegeperson verpflichtet sich, die Grundsätze der 
Datenschutzbestimmungen (DSGVO) einzuhalten.  
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6.2 Rahmenbedingungen der Kindertagespflege 

 
Zur Durchführung der Kindertagespflege sollten folgende Rahmenbedingungen 
vorhanden sein: 

 
1. Die Räume bieten ausreichend Platz zum Spielen, für Bewegung, Ruhe und 

Entspannung entsprechend der Anzahl und des Alters der zu betreuenden Kinder. 
2. Ein Platz für gemeinsame Mahlzeiten gehört zur Ausstattung. 
3. Bei einer Schulkind-Betreuung stehen entsprechende Arbeitsplätze zur 

Verfügung. 
4. Die Räume für die Kinderbetreuung sind hell, freundlich, sicher, und sauber, 

eingerichtet. Sie werden ausreichend belüftet, beheizt und beleuchtet. Die Räume 
müssen rauchfrei sein. Im Zweifelsfall besteht die Möglichkeit, die 
Gesundheitsaufsicht einzuschalten. 

5. Die Einrichtung ist kindgerecht. 
6. Eine ausreichende Ausstattung mit altersentsprechenden Beschäftigungs- und 

Spielmaterialien für jedes Kind ist vorhanden und in gutem Zustand. 
7. Sicherheitsaspekte im Wohn- und Außenbereich sind zu berücksichtigen. 
8. Der Tagesablauf wird kindgerecht strukturiert, um den Kindern Sicherheit zu 

geben. 
9. Die Ernährung ist ausgewogen, gesund und abgestimmt auf die kindlichen 

Bedürfnisse. 
10. Wenn kein eigener Garten vorhanden ist, sollte ein Spielplatz oder Park gut 

erreichbar sein. 
11. Ein Verbandkasten nach DIN 13157 muss vorhanden sein und regelmäßig auf 

Vollständigkeit überprüft werden. Kleinere Verletzungen und leichte Unfälle müssen 
in einem Verbandbuch dokumentiert werden (www.unfallkasse-nrw.de). Unfälle, die 
eine ärztliche Behandlung erfordern, sind in Form einer Unfallanzeige unverzüglich 
zu melden.  

12. Für jedes Kind, das sich planmäßig länger als sechs Monate ausschließlich in 
der Kindertagespflege befindet, erstellt die Kindertagespflegeperson mit dem 
Einverständnis der Eltern eine angemessene Bildungsdokumentation nach der 
Vorlage des Kreisjugendamtes.  

13. Rauchmelder müssen vorhanden sein. 
14. Die Kindertagespflegepersonen sollen mit den Eltern einen schriftlichen 

Betreuungsvertrag schließen. 
 

6.3 Qualifizierung 
 
Ab dem Kindergartenjahr 2022 / 2023 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig 
diese Tätigkeit aufnehmen, über die QHB-Qualifikation verfügen. Im Rahmen des 
Bundesprogrammes ProKTP werden Qualifizierungen nach QHB (Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege) angeboten. Qualifizierte Kindertagespflegepersonen nach DJI haben 
Bestandsschutz. 
 

6.3.1 Qualifizierung nach DJI 
 

Kindertagespflegepersonen werden qualifiziert unter Berücksichtigung des DJI 
Curriculums entlang des fachlich akzeptierten Mindeststandards von 160 Stunden, 
thematisch aufgeteilt in: 
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Vorbereitungs- und Einführungskurs (16 U-Std.) 
Themen dieses Kurses sind unter anderem: 

Rechtliche Rahmenbedingungen der Kindertagespflege, Steuern und 
Sozialabgaben, Kinderschutz, Betreuungsvereinbarung und erforderliche 
Absprachen, Aufsichtspflicht - Haftpflicht, Eingewöhnungsphase, Motivation und 
Anforderungsprofil, Zusammenarbeit mit den Fachberatungen und dem 
Kreisjugendamt. 

 
Grundlagenkurs (64 U-Std.) 
Der Grundlagenkurs baut auf die Inhalte des Vorbereitungskurses auf. 

Er vermittelt den Kindertagespflegepersonen pädagogische und psychologische 
Grundlagen für ihre Tätigkeit im Hinblick auf ihre persönliche Situation und die 
des Tageskindes und seiner Familie. 
Themen des Kurses sind unter anderem: 

Selbsteinschätzung, Reflektion über das eigene Erziehungsverhalten, kindliche 
Entwicklung, Erziehungsstile und -ziele, Kommunikation mit den Eltern, 
Ernährung. 

 
Vertiefungskurs (80 U-Std.) 
Der Vertiefungskurs setzt sich intensiv mit der Situation von Tageskindern und 
ihren Familien auseinander und unterstützt die Kindertagespflegeperson in ihrer 
professionellen Weiterentwicklung. 
Themen des Kurses sind unter anderem: 
Zeitmanagement, Bildungsauftrag und Bildungsdokumentation, 
Erziehungspartnerschaft mit den Familien der Tageskinder. 
 

Die Kosten der Qualifizierung (nach DJI) werden vom Kreisjugendamt mit einem Anteil 
von 50% der erstattungsfähigen Kosten übernommen. Der verbleibende Anteil kann auf 
Antrag durch das Kreisjugendamt vorfinanziert werden.  
Die Kindertagespflegepersonen verpflichten sich, nach Abschluss der Qualifizierung für 
einen Zeitraum von zwei Jahren eine entsprechende Anzahl von 
Kindertagespflegeplätzen bereit zu stellen, wobei der Umfang der Kindertagespflege 
grundsätzlich durchschnittlich 25 Stunden pro Woche und Kind betragen soll. Sofern die 
räumlichen Verhältnisse es zulassen, müssen mindestens zwei Plätze zur Verfügung 
gestellt werden. Abweichende Regelungen hiervon sind möglich. Wenn dies nicht erfolgt, 
gehen die gesamten Kosten der Qualifizierung zu Lasten des/der Kursteilnehmer(s)/in. 
 
Eine anteilige Rückerstattung der Qualifizierungskosten erfolgt in den Fällen, in denen 
die Kindertagespflege vor Ablauf der Zwei-Jahresfrist beendet wird. Anfallende Kosten 
zu: Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung werden nicht erstattet.   
 
Die Grundqualifikation (Vorbereitungs- und Einführungskurs sowie Erste-Hilfe-Kurs, vgl. 
Ziff. 6.4.3) ist Voraussetzung für eine Vermitt lung und den Beginn der Betreuung. 
ln begründeten Ausnahmefällen kann das Kindertagespflegeverhältnis bei noch 
fehlender Qualifikation bereits beginnen, wenn eine verpflichtende Erklärung der 
Kindertagespflegeperson vorliegt, an dem nächstmöglichen Vorbereitungs- und 
Einführungskurs teilzunehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
K r e i s j ugendamtes/der beauftragten Träger haben sich dafür einzusetzen bzw. zu 
überwachen, dass die entsprechende Qualifikation schnellstmöglich erworben wird. 
 
Die Aufbauqualifikation (Grundlagen- und Vertiefungskurs) sollte berufsbegleitend 
stattfinden. 
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6.3.2 Qualifizierung nach QHB 

 
Tätigkeitsvorbereitende Qualifizierung (160 U-Std.) zuzüglich 80 Stunden 
Praktikum, ca. 100 Stunden Selbstlerneinheit und Lernergebnisfeststellung 

 
Die Qualifizierung vermittelt den Kindertagespflegepersonen pädagogische und 
psychologische Grundlagen für ihre Tätigkeit im Hinblick auf ihre persönliche 
Situation und die des Tageskindes und seiner Familie. Themen hierzu sind unter 
anderem kindliche Entwicklung, Erziehungsstiele und –ziele, Selbsteinschätzung, 
Reflexion über das eigene Erziehungsverhalten, Kinderschutz, 
Eingewöhnungsphase, Kommunikation mit den Eltern und Ernährung. Darüber 
hinaus vermittelt der Kurs die rechtlichen Rahmenbedingungen, Umgang mit Steuern 
und Sozialabgaben, Fragen zur Aufsichtspflicht sowie zur Haftpflicht, die 
Betreuungsvereinbarung und die dazu erforderlichen Absprachen, Motivation und 
Anforderungsprofil sowie die Zusammenarbeit mit der Fachberatung und dem 
Kreisjugendamt. 

 
Tätigkeitsbegleitende Qualifizierung / Anschlussqualifizierung (140 U-Std.) 
zuzüglich ca. 40 Stunden Selbstlerneinheit und Lernergebnisfeststellung 

 
Die Anschlussqualifikation setzt sich intensiv mit der Situation von 
Tagespflegekindern und ihren Familien auseinander und unterstützt und fördert die 
Kindertagespflegepersonen in ihrer professionellen Weiterentwicklung. Wichtige 
Themen des Kurses sind u. a. Zeitmanagement, Bildungsauftrag und 
Bildungsdokumentation, Erziehungspartnerschaft mit den Familien der 
Tagespflegekinder u. ä. 
Kindertagespflegepersonen nach DJI können an diesem Kurs teilnehmen und somit 
auf 300 UE aufstocken. 

 
Nachqualifizierung sozialpädagogischer Fachkräfte  

 
Qualifizierung für Pädagogische Fachkräfte i. S. d. § 1 der Personalvereinbarung zum 
KiBiz ab 2022/2023 (80 U-Std.)  
Wegen der Besonderheiten des Tätigkeitsfeldes (zum Beispiel Familie und Haushalt 
zugleich als Betreuungs- und Arbeitsort, Besonderheiten bei der Beziehung zu den 
Eltern, Rechts- und Versicherungsfragen, Kooperation mit Kreisjugendamt und 
Fachberatung, selbstständige Tätigkeit), zur Qualitätssicherung und zur Minderung 
der Fluktuation sollen auch Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung oder andere 
sozialpädagogische Fachkräfte mit Praxiserfahrung über eine Qualifikation zur 
Kindertagespflege verfügen müssen (§ 17 Abs. 2 Satz 4 und 5 KiBiz).  
Bis zur Umsetzung reicht die bisherige Qualifizierung über den Vorbereitungs- und 
Einführungskurs nach DJI aus.  

 
Bereits tätige Kindertagespflegepersonen, die die Voraussetzungen einer 
pädagogischen Fachkraft gem. § 1 der Personalvereinbarung zum KiBiz erfüllen, 
können eine ergänzende Qualifizierung im Umfang von 64 U-Std. zum Nachweis der 
vertieften QHB Kenntnisse erlangen.  
Hierdurch wird eine kreisweite Anerkennung nach QHB erlangt, welche in 
Verbindung mit der Teilnahmebescheinigung (Vorbereitungs- und Einführungskurs) 
und der Ausbildung bzw. dem Studium gültig ist.   
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Eine Regelung zur anteiligen Kostenübernahme wird mit Einführung des QHB 
2022/2023 näher bestimmt. Anfallende Kosten zu: Fahrtkosten, Übernachtung und 
Verpflegung werden nicht erstattet.   

 

6.3.3 Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder  

 

Der 9-stündige Kurs vermittelt in Anlehnung an die Forderungen der Unfallkasse NRW 
umfassende Informationen, um im Notfall bei Säuglingen und Kindern Erste Hilfe zu 
leisten. Ziel ist es, durch praktische Übungen bei typischen Unfällen im Säuglings- und 
Kindesalter oder bei plötzlich auftretenden Krankheiten die notwendigen Maßnahmen 
zu erlernen. Der Erste-Hilfe-Kurs muss alle 2  Jahre mit neun Unterrichtsstunden 
aktualisiert werden. Die Pflegeerlaubnis kann nicht verlängert werden, wenn nicht ein 
maximal zwei Jahre alter Nachweis über die Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses 
vorgelegt werden kann.  

 
 

6.3.4 Fortbildungen 
 
Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in Kindertagespflege, 
sind Kindertagespflegepersonen verpflichtet, mindestens neun Stunden jährlich 
Fortbildungsangebote wahrzunehmen (§ 21 Abs. 3 KiBiz). Der Erste-Hilfe-Kurs ist hiervon 
ausgenommen und wird zusätzlich erwartet. 
 
Der Nachweis über die Teilnahme an den Fortbildungen sowie der Nachweis über die 
Auffrischung des "Erste-Hilfe-Kurses" liegen in der Verantwortung der 
Kindertagespflegeperson. 

 

Kosten für Fort- und Weiterbildungen werden auf Antrag und nur bei vorheriger Abstimmung 
mit der Fachberatung vom Kreisjugendamt zu 50 % übernommen, sofern sie in einem 
direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson stehen. Fahrt- und 
Verpflegungskosten sowie Kosten zur Übernachtung können nicht übernommen werden. 
Der Antrag auf Erstattung ist innerhalb des laufenden Kalenderjahres zu stellen.  

 
 

7. Zusammenschluss von Kindertagespflegepersonen -  
Großtagespflegestelle 

 
7.1 Definition 

 
Wenn sich Kindertagespflegepersonen in einem Verbund zu einer Großtagespflege 
zusammenschließen, so können höchstens neun Kinder gleichzeitig und insgesamt durch 
höchstens drei Kindertagespflegepersonen betreut werden (§ 22 Abs. 3 KiBiz). Die 
vertragliche und pädagogische Zuordnung nach § 22 Abs. 4 KiBiz ist zu gewährleisten. Um 
bis zu 15 Betreuungsverträge abschließen zu können, sind die Voraussetzungen des § 22 
Abs. 2 S. 3 KiBiz einzuhalten. Dies bedeutet, dass u. a. alle Kindertagespflegepersonen den 
QHB Standard erfüllen. In jedem Fall haben die Kindertagespflegepersonen der 
Fachberatung unaufgefordert einen Belegungsplan vorzulegen, aus dem die 
Betreuungszeiten und die Zuordnung der einzelnen Tagespflegekinder ersichtlich sind.  
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Jede dieser Kindertagespflegepersonen bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur 
Kindertagespflege. Eine sozialpädagogische Ausbildung mindestens eines 
Verbundpartners wird empfohlen. 
 

7.2 Anforderungen an Räumlichkeiten 
 

 Ein Zusammenschluss kann stattfinden in geeignetem, angemietetem oder nicht 
privat genutztem Wohnraum. Bevorzugt sollte sich die Wohnung im Erdgeschoss 
oder in der 1. Etage befinden. Soll die Betreuung im Rahmen von Kindertagespflege 
in Räumlichkeiten einer Kindertageseinrichtung stattfinden, so ist der 
Landschaftsverband Westfalen Lippe einzubeziehen. 

 Eine Einbeziehung des Gesundheits-, Veterinär- und Bauamtes ist erforderlich. 
Rauchmelder und Feuerlöscher müssen vorhanden sein. 

 Die Großtagespflegestelle muss über einen ausreichend großen Gruppen- und 
Spielraum sowie über einen Ruheraum verfügen. Eine kindgerechte Toilette und 
eine Wickelmöglichkeit müssen vorhanden sein. 

 Für jedes Kind unter drei Jahren ist ein fester Schlafplatz vorzuhalten. 
  Kinder, die nach der Schule betreut werden, benötigen einen geeigneten Platz 

zur Erledigung der Schularbeiten. 
 Anregungen und Möglichkeiten zur Bildung und Erziehung von Kindern sind im 

KiBiz vorgesehen und sollten in einem entsprechenden Gruppenraum ausgeführt 
werden können. 

 Ein Platz für gemeinsame Mahlzeiten (mit einer altersgerechten Bestuhlung) 
gehört zur Ausstattung. 

 Wenn kein eigener Garten dazugehört, sollte ein Spielplatz oder Park zu Fuß gut 
erreichbar sein. 

 Die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Kindertagespflege finden auch bei 
der Großtagespflege Anwendung. 

 
7.3 Fachliche Ausgestaltung 

 
Vor Einrichtung einer Großtagespflegestelle ist im Rahmen der Eignungsüberprüfung von 
den Kindertagespflegepersonen ein pädagogisches Konzept vorzulegen. Inhalte sollten 
zum Beispiel pädagogische Schwerpunkte, die Ziele der vorgesehenen 
Kindertagespflegestelle, Altersgruppe der Kinder, zeitliches Angebot und möglicher 
Tagesablauf sein. 
 

Darüber hinaus ist die Vorlage eines Finanzierungskonzeptes erforderlich, um den 
längerfristigen Betrieb zu gewährleisten. 
Die Vermittlung eines Kindes in eine Großtagespflegestelle, die im Rahmen eines 
Festanstellungsmodells betrieben wird, kann erfolgen, wenn der Träger der Groß-
tagespflegestelle die eindeutige Zuordnung des Kindes zu einer Kindertagespflegeperson 
garantiert und nachweist. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben muss durch einen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe geprüft sein. Der Träger der Großtagespflegestelle muss 
ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sein. Es wird das Kindertagespflegegeld 
gezahlt, das mit dem zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vereinbart wurde. 
Sollte ein höheres als im Kreisjugendamtsbezirk gezahltes Kindertagespflegegeld 
vereinbart worden sein, so ist eine Vermittlung bzw. Kostenübernahme nur im begründeten 
Einzelfall möglich. 
 
Nähere Einzelheiten regeln die Leitlinien des Kreisjugendamtes Steinfurt zur Errichtung 
einer Großtagespflegestelle. 
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7.4 Zusatzkraft in der Großtagespflegestelle 
 
Eine qualifizierte Ersatzbetreuung bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson ist 
vorzuhalten.  
 
Die Großtagespflegestelle erhält einen Zuschuss von 450 €, sofern und für den Zeitraum, 
für den sie eine Zusatzkraft beschäftigt. Weitere anfallende Kosten werden von der 
Großtagespflegestelle getragen. Die Zusatzkraft verfügt über eine gültige Pflegeerlaubnis 
des Kreises Steinfurt. 
 
Die Tätigkeit im Rahmen der Vertretung setzt sich aus der tatsächlichen Vertretung, der 
Kooperationspflege und Bindungsarbeit mit Kindertagespflegepersonen, Eltern und Kindern 
zusammen. 
 

8. Betreuung von Kindern mit Behinderung in der Kindertagespflege 
 

8.1 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtskonvention) schreibt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Bildung und Chancengleichheit fest.  
 
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit in der 
Kindertagesbetreuung. Zielrichtung dieses Bildungsauftrages ist es, die Kinder individuell 
zu fördern und an ihrem Wohl zu orientieren. Auch im Rahmen der Kindertagespflege soll 
nun das Recht auf Inklusion realisiert werden.   
 

8.2 Weitergehende Voraussetzungen 
 
Eine Kindertagespflegeperson die Kinder mit Behinderungen betreut, muss neben den 
Voraussetzungen nach Ziff. 6 dieser Richtlinien über folgende weitere persönliche 
Voraussetzungen verfügen:  
 

 Die Kindertagespflegeperson hat eine positive Grundhaltung Kindern mit 
Behinderungen gegenüber. Hieraus resultiert ihre Bereitschaft und Motivation Kinder 
mit Behinderungen inklusiv zu betreuen.  

 Sie ist bereit, sich mit verschiedenen Behinderungsbildern auseinanderzusetzten. 
 Sie verfügt über eine erhöhte Kommunikationskompetenz und 

Kooperationsbereitschaft gegenüber Eltern, Fachberatung, medizinischen Diensten 
und anderen Institutionen. 

 Es besteht die Bereitschaft, sich regelmäßig fachspezifisch weiterzubilden. 
 Es besteht die Bereitschaft, den inklusiven Gedanken in die eigene Konzeption 

aufzunehmen und diesen dann auch in die tägliche Arbeit umzusetzen. 
 Es besteht ein erhöhtes Verantwortungsbewusstsein. 
 Eine mehrjährige Tätigkeit als Kindertagespflegeperson (mit mehreren Kindern) ist 

wünschenswert. 
 

Die Räumlichkeiten entsprechen den Bedarfen des Kindes mit Behinderung. 
 
Die Kindertagespflegeperson, die ein Kind mit Behinderung betreuen will, arbeitet eng mit 
einer weiteren Kindertagespflegeperson zusammen, die ebenfalls über eine 
Zusatzqualifikation zur Betreuung von Kindern mit Behinderungen verfügt. Im 
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Vertretungsfall würde diese Kindertagespflegeperson die Betreuung des Kindes mit 
Behinderung übernehmen. 
 

8.3 Qualifizierung 
 
Ergänzend zu Ziff. 6.4 dieser Richtlinien hat die Kindertagespflegeperson eine im Vorfeld 
durch das Landesjugendamt zu genehmigende Zusatzqualifizierung mit dem Schwerpunkt 
Kinder mit Behinderung / inklusive Arbeit mit einem Umfang von 100 Unterrichtseinheiten 
zu absolvieren. Hiervon ausgenommen sind Kindertagespflegepersonen mit 
heilpädagogischer Ausbildung und einer 160 Std. Qualifizierung.  
 
Die Bereitschaft zur regelmäßigen Fortbildung mit mindestens einem Umfang von 14 
Stunden, davon fünf Stunden im Jahr mit dem Schwerpunkt Kinder mit Behinderung / 
inklusive Arbeit, wird vorausgesetzt.   
 
Des Weiteren nehmen diese Kindertagespflegepersonen vierteljährlich an einem 
Kindertagespflegepersonen-Treffen „Kinder mit Behinderungen“ mit den zuständigen 
Fachberatungen teil. 
 

8.4 Voraussetzungen der Finanzierung 
 
Die Gewährung eines erhöhten Kindertagespflegegeldes für die Betreuung von Kindern mit 
Behinderungen setzt voraus, dass durch das Landesjugendamt eine Anerkennung des 
Kindes als Kind mit Behinderung nach den §§ 53, 54 SGB XII erfolgt und dem 
Kreisjugendamt die LWL-Pauschale für das Kind bewilligt wurde. 
 
Folgende Unterlagen sind dem Kreisjugendamt für den „Antrag auf Gewährung einer 
Zuwendung zum behinderungsbedingten Mehraufwand nach den Übergangsregelungen 
des LWL über die Förderung von Kindern mit Behinderung in der Kindertagespflege“ durch 
die Kindertagespflegeperson vorzulegen: 
 

 Pädagogische Konzeption der Kindertagespflegestelle nach § 17 KiBiz 
 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten mit Bestätigung der 

Kindertagespflegeperson (Datenschutz) 
 Teilhabe- und Förderplanung 

 
Die Kindertagespflegeperson muss über eine Qualifizierung nach Ziff. 8.3 der Richtlinien 
verfügen.  
 
Nach Abschluss des jährlichen Anmeldeverfahrens für die Kindertageseinrichtungen / 
Kindertagespflege prüft das Kreisjugendamt, ob in dem jeweiligen Sozialraum Plätze für 
Kinder mit Behinderung vorgehalten werden müssen. Die Vereinbarung wird für jedes 
Kindergartenjahr neu getroffen. Nach dieser Bedarfsprüfung vereinbart das Kreisjugendamt 
mit der entsprechend qualifizierten Kindertagespflegeperson die Bereitstellung von zwei 
Plätzen für die Betreuung eines Kindes mit Behinderung. 
 
Im Laufe des Kindergartenjahres können die Beteiligten einvernehmlich über eine Belegung 
der Plätze mit Kindern ohne Behinderung entscheiden. Sollten die Plätze im laufenden 
Kindergartenjahr dann belegt werden, entfällt die Bereitstellungspauschale. 
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8.5 Qualifizierungskosten 
 
Die Qualifizierungskosten nach Absatz 1 der Ziff. 7.3 werden zur Hälfte vom Kreisjugendamt 
erstattet. Sobald ein Kind mit anerkannter Behinderung oder mit ärztlich bescheinigtem 
erhöhtem Förderbedarf an diese Kindertagespflegeperson vermittelt wird, werden auch die 
restlichen 50 % übernommen. Anfallende Kosten zu: Fahrtkosten, Übernachtung und 
Verpflegung werden nicht erstattet.   
 

8.6 Fachberatung 
 
Die Fachberatung berät die Kindertagespflegeperson – über die Leistungen nach Ziff. 2 der 
Richtlinien hinaus - regelmäßig bei allen Fragen zur Kindertagespflege und zu den 
Betreuungs- und Förderbedarfen der Kinder mit Behinderung. Auch bei konzeptionellen 
Fragestellungen steht die Fachberatung zur Verfügung. 
 
Von Seiten der Fachberatung wird der vierteljährlich stattfindende Gesprächskreis 
koordiniert. 
 

9. Gewährung von Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen 

 

Voraussetzung für die Gewährung der Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen 
ist: 

 

1. eine gültige Pflegeerlaubnis 
2. ein Fortbildungsnachweis i. S. v. Ziff. 6.4.3 der Richtlinien 
3. der Bewilligungsbescheid an die Personensorgeberechtigten 
4. das für jedes der Kindertagespflegeperson zugeordnete Kind mindestens eine 

Stunde pro Betreuungswoche für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit 
geleistet wird 

 

9.1 Laufende Geldleistungen nach § 23 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SGB VIII 

 
Kindertagespflegepersonen, die von den beauftragten Trägern vermittelt wurden, 
erhalten für die Betreuung der Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich des 
Kreisjugendamtes Steinfurt eine laufende Geldleistung entsprechend der Kriterien des § 
23 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SGB VIII. Die laufende Geldleistung bemisst sich an dem von der 
Fachberatung in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten ermittelten 
Betreuungsbedarf des Kindes und an der Qualifikation der Kindertagespflegeperson. 
 
Die Auszahlung erfolgt als Pauschale monatlich pro Kind nach der Leistungstabelle 
Kindertagespflege: 
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Leistungstabelle 

Kindertagespflege 
 

(ab 01.08.2020) 

 
 

Grundsätzlich ist der Antrag auf Gewährung der Geldleistungen schriftlich von den 
Personensorgeberechtigten über die beauftragten Träger (Sozialdienst Katholischer 
Frauen lbbenbüren e. V. und das Diakonische Werk des Kirchenkreises Steinfurt, 
Coesfeld, Borken e. V.) beim K reisjugendamt zu stellen.  
 
Der Anspruch auf diese Geldleistungen beginnt zum 1. des Monats, in dem die Betreuung 
nach Betreuungsvertrag beginnt, jedoch frühestens mit dem 1. des auf die Antragstellung 
folgenden Monats. Der Antrag soll grundsätzlich vier Wochen vor Betreuungsbeginn 
vorliegen. Die Betreuung beginnt mit der Eingewöhnungsphase.  
 
Die Bewilligung orientiert sich am Kindergartenjahr und erfolgt für maximal 18 Monate.  
 
Veränderungen sind dem zuständigen Jugendamt frühzeitig - mindestens vier Wochen vor 
Eintritt der Änderung - schriftlich mitzuteilen. Sie treten zum 01. des nächsten Monats in 
Kraft. Das geänderte Stundenkontingent ist für drei Monate bindend. Höherbuchungen sind 
bei nachgewiesenem Bedarf auch ausnahmsweise kurzfristig möglich. 
  

9.2 Anpassungsklausel nach KiBiz 
 
Ab dem Kindergartenjahr 2021/22 erfolgt eine jährliche Anhebung auf Grundlage der 
von der obersten Landesjugendbehörde veröffentlichten Fortschreibungsrate (vgl. § 37 
Abs. 2 KiBiz). Die Beträge werden nach mathematischen Regeln auf volle Eurobeträge 
gerundet.  
 

9.3 Mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit 

Für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit erhalten die Kindertagespflegepersonen eine 
Stunde pro Kind und Betreuungswoche nach dem Tabellenwert der Vollqualifikation (§ 24 
Abs. III Nr. 6 KiBiz) vergütet. Diese Vergütung wird für jedes Kind, das sich planmäßig länger 
als sechs Monate ausschließlich in der Kindertagespflege befindet, gewährt. 
 

9.4 Leistungsentgelt bei besonderen Betreuungsbedarfen 
 

9.4.1 Randzeitenbetreuung 
Kindertagespflegepersonen, die Kinder in Randzeiten in Ergänzung zu institutionellen 
Betreuungsangeboten für bis zu 15 Wochenstunden betreuen, erhalten einen Zuschlag in 
Höhe von 25 % auf das gebuchte Stundenkontingent. Voraussetzung ist, dass der 
Betreuungsbedarf des Kindes regelmäßig um mehr als eine Stunde außerhalb der 
Öffnungszeit der Kindertageseinrichtung oder der Grundschule / OGS liegt (§ 23 Abs. 1 S. 
1 KiBiz). Die gilt nicht für Kinder mit Behinderungen, für die ein erhöhtes Leistungsentgelt 
gezahlt wird.  

Std./Woche 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Grundqualifikation DJI 179 € 269 € 358 € 448 € 538 € 627 € 717 € 806 € 896 € 986 € 

Vollqualifikation DJI  
239 € 358 € 478 € 597 € 717 € 836 € 956 € 1.075 € 1.195 € 1.314 € 

Grundqualifikation QHB 

Vollqualifikation QHB 245 € 367 € 490 € 612 € 735 € 857 € 980 € 1.102 € 1.225 € 1.347 € 
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9.4.2 Nachtbetreuung 
 
Betreuungszeiten zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr werden nur zur Hälfte bei der 
Ermittlung des benötigten Stundenkontingentes berücksichtigt. 
 

9.4.3 Kinder mit besonderem Förderbedarf 
 
Jedes Kind mit anerkannter Behinderung belegt zwei reguläre Plätze der 
Kindertagespflegeperson und mindert damit die maximale Platzzahl. Daher wird die 
Vergütung im Umfang der tatsächlichen Betreuungszeit mindestens verdoppelt.  
 
Darüber hinaus können Leistungen bis zum 3,5-fachen Satz des gebuchten 
Betreuungskontingentes unter Berücksichtigung fachlicher Stellungnahmen gewährt 
werden (ggf. Pflegekinderdienst, Allgemeiner Sozialer Dienst, Medizinischer Dienst). 
 
Für die Bereitstellung von zwei Plätzen für die Betreuung eines Kindes mit Behinderung 
vereinbart das Kreisjugendamt mit der Kindertagespflegeperson eine 
Bereitstellungspauschale bis zur Inanspruchnahme des Platzes oder bei 
Nichtinanspruchnahme bis maximal zum Ablauf des Kindergartenjahres. Die Vereinbarung 
wird für jedes Kindergartenjahr neu getroffen. Die Bereitstellungspauschale wird in Höhe 
der Pauschale der Leistungstabelle für eine 20 Std.-Buchung (Vollqualifikation nach DJI) 
pro bereitgestellten Platz monatlich gezahlt.  
  
Die Zahlung des 3,5-fachen Satzes erfolgt nach Bewilligung der LWL-Pauschale 
rückwirkend zum Datum der Antragsstellung. Das bis dahin gezahlte Kindertagespflegegeld 
und die gezahlte Bereitstellungspauschale werden mit der Nachzahlung verrechnet. Bei 
Nicht-Anerkennung wird die Bereitstellungspauschale bis zum Ende des Kindergartenjahres 
bzw. bis zur Neubelegung der Plätze gezahlt. 
 
Die Kindertagespflegeperson, die im Vertretungsfall die Betreuung des Kindes mit 
Behinderung übernimmt, hält hierfür einen Platz frei und erhält auch für diesen Platz eine 
Bereitstellungspauschale.  
 
Sollte das Kind mit Behinderung sechs Wochen am Stück krankheitsbedingt nicht durch die 
Kindertagespflegeperson betreut werden, wird die Zahlung des Kindertagespflegegeldes 
zunächst eingestellt. Die Kindertagespflegeperson erhält dann wieder die 
Bereitstellungspauschale bis der Platz wieder in Anspruch genommen wird. 
 

9.5 Betreuungsfreie Zeit   

 

Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigte haben sich zu Beginn bzw. bei 
Weiterbewilligung der Kindertagespflege über die betreuungsfreien Zeiten zu 
verständigen. Die vereinbarten betreuungsfreien Zeiten sollen einen Zeitraum von 
mindestens 20 Arbeitstagen pro Kalenderjahr bei einer 5 Tage-Woche umfassen. Sie 
dürfen 25 Arbeitstage pro Kalenderjahr bei einer 5 Tage-Woche nicht überschreiten. 
Das Kreisjugendamt finanziert die betreuungsfreie Zeit für maximal 25 Tage. Bei 
weniger als fünf Arbeitstagen pro Woche reduziert sich die Finanzierung der 
betreuungsfreien Zeiten anteilig. Sollte eine Verständigung für diese Zeiten nicht 
möglich sein, so hat die Kindertagespflegeperson die entsprechende Vertretung 
zusammen mit der Fachberatung zu organisieren.  
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9.6 Leistungen bei Krankheit 
 

Die Kindertagespflegeperson hat eine Erkrankung unverzüglich den Sorgeberechtigten der 
von ihr betreuten Kinder und der Fachberatung, verbunden mit einer Aussage der 
voraussichtlichen Dauer der Erkrankung, mitzuteilen. Im Rahmen einer 
Krankheitsvertretung haben sich die Kindertagespflegepersonen und die Eltern, soweit 
möglich so zu verständigen, dass eine Vertretungsregelung für die erste Woche getroffen 
wird. 

 

Sollte dann mit einem ärztlichen Attest / einer ärztlichen Bescheinigung bestätigt werden, 
dass der Ausfall länger andauert, so kann eine fortlaufende Zahlung des 
Kindertagespflegegeldes erfolgen. Zusätzlich hierzu erhält auch die Vertretungskraft ein 
Kindertagespflegegeld ausgezahlt. Hierbei ist wichtig, dass im ärztlichen Attest eine 
voraussichtliche Dauer und der genaue Beginn der Erkrankung benannt werden. 

 

Die Zahlung an die Vertretungskraft wird mit Beginn der Vertretung bis max. zur Beendigung 
der sechsten Woche fortgeführt. Danach ist in Absprache mit den Eltern, den beteiligten 
Kindertagespflegepersonen und der Fachberatung zu klären, wie die Betreuung des Kindes 
in der nächsten Zeit erfolgen soll. Ab der siebten Woche wird aber nur noch ein 
Kindertagespflegegeld gezahlt. 

 

Um im Krankheitsfall (Erkrankung länger als sechs Wochen) Einnahmeausfälle zu 
verhindern, wird Kindertagespflegepersonen empfohlen, eine 
Krankentagegeldversicherung abzuschließen (s. Ziff. 9.9.3). 

 
9.7 Vertretung 

 
Vertretung im erforderlichen Maße wird über Freihaltepauschalen und individuelle 
Absprachen zwischen Kindertagespflegepersonen gesichert.  
 
Die Tätigkeit im Rahmen der Vertretung setzt sich aus der tatsächlichen Vertretung, der 
Kooperationspflege und Bindungsarbeit mit Kindertagespflegepersonen, Eltern und Kindern 
zusammen. 
 
Voraussetzung für eine Freihaltepauschale ist, dass eine Kindertagespflegeperson einen 
Platz „freihält“ und im Bedarfsfall, nach Absprache mit der Fachberatung, zur Verfügung 
stellt. Der freie Platz wird in dem Maße vergütet, den eine qualifizierte 
Kindertagespflegeperson für die Betreuung eines Kindes mit 25 Wochenstunden erhalten 
würde.  
 
Geht in einem Einzelfall die tatsächliche Vertretung über 25 Wochenstunden hinaus, wird 
monatsweise spitz abgerechnet. Werden im Vertretungsfall weniger Stunden benötigt, wird 
die Freihaltepauschale weitergezahlt.  
 
Vorrangig sind die verfügbaren Plätze über die Freihaltepauschale in Anspruch zu nehmen. 
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Freihaltepauschale muss mit der 
Fachberatung nach Abstimmung mit dem Kreisjugendamt getroffen werden.  
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9.8 Betriebskostenzuschuss in der Großtagespflege 
 
Großtagespflegestellen, die von selbständigen Kindertagespflegepersonen betrieben 
werden, können auf Antrag einen Betriebskostenzuschuss erhalten, wenn die Einrichtung 
mit der Bedarfsplanung der Jugendhilfeplanung abgestimmt ist und ein bedarfsgerechtes 
Betreuungsangebot (ca. 40 Wochenstunden an 5 Wochentagen) vorhalten.  
 
Der Betriebskostenzuschuss soll die Hälfte der nachgewiesenen Betriebskosten abdecken. 
Maximal werden monatlich 600,00 € gezahlt. Als Betriebskosten werden die monatliche 
Kaltmiete incl. Mietnebenkosten, Energiekosten und Versicherungen anerkannt. Für 
diejenigen, die bislang einen höheren Zuschuss erhalten haben, gilt eine 
Besitzstandswahrung (Höchstbetrag 600,00 €).   
 
Leistungen der Sozialversicherung gem. § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII 
 

9.8.1 Unfall- und Altersversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 
 
Die selbständigen Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, sich mit Beginn ihrer 
Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege 
anzumelden und nach Beendigung ihrer Tätigkeit wieder abzumelden. 
 
Die Beiträge werden in voller Höhe erstattet, wenn die Kindertagespflegeperson im 
vergangenen Jahr drei Monate betreut hat und darüber hinaus für die Betreuung zur 
Verfügung steht. Besteht innerhalb eines Jahres kein Betreuungsverhältnis und steht 
die Kindertagespflegeperson nicht weiter zur Verfügung, besteht kein Anspruch auf 
Zahlung der Beträge. 
 
Die Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, sich bei der Deutschen 
Rentenversicherung anzumelden, sobald der Gewinn im steuerrechtlichen Sinne mehr 
als monatlich 450,00 € beträgt. 

 
Die anfallenden Beträge zur gesetzlichen Versicherung werden vom Kreisjugendamt 
hälftig erstattet. 

 
Bei einer steuerlichen Gewinnerwartung von weniger als monatlich 450,00 € können sich 
die Kindertagespflegepersonen privat oder freiwillig gesetzlich versichern. In diesen 
Fällen erfolgt eine hälftige Erstattung des Mindestsatzes der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 
 

9.8.2 Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)  
 
Kindertagespflegepersonen, sofern sie nicht beitragsfrei in der Familienkasse versichert 
sind, müssen sich selbst krankenversichern. 
 
Die Erstattung erfolgt in Höhe von 50% eines angemessenen Beitrages. Als angemessen 
gilt der Regelbeitrag für selbständige Kindertagespflegepersonen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder der Beitrag für eine private Krankenversicherung mit 
vergleichbaren Leistungen. 
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9.8.3 Krankentagegeldversicherung 
 
Kindertagespflegepersonen, die eine Großtagespflegestelle betreiben, sollen sich 
gegen Einnahmeausfälle im Krankheitsfall, die sich an den regelmäßigen Einnahmen der 
Kindertagespflegeperson orientieren, absichern. Die hierfür anfallenden Kosten werden 
zur Hälfte erstattet. Andere Kindertagespflegepersonen können sich gegen 
Einnahmeausfälle im Krankheitsfall, die sich an den regelmäßigen Einnahmen der 
Kindertagespflegeperson orientieren, absichern. Auch hierfür werden die anfallenden 
Kosten zur Hälfte erstattet. 
 

9.8.4 Auszahlungsmodalitäten 
 
Die Erstattung erfolgt auf Antrag. Die Leistungsbescheide der Versicherungsträger 
sind Grundlage der Antragsstellung und spätestens innerhalb von vier Wochen nach 
Erhalt einzureichen.   
 

9.9 Investitionskostenzuschuss 
 
Das Land NRW fördert Investitionsmaßnahmen, soweit die Maßnahmen der Schaffung und 
Inbetriebnahme neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren dienen.  
 
Die Fördermittel des Landes bzw. des Bundes sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Sollte 
eine Förderung über diese Mittel nicht möglich sein, kann durch die Jugendämter im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel eine Pauschale bewilligt werden. Der 
Erstausstattungszuschuss kann für Plätze in der Randzeitenbetreuung Ü3 in Anspruch 
genommen werden, da diese durch den Investitionskostenzuschuss (kein Platz, der durch 
den Landeszuschuss gefördert wird) nicht förderfähig sind. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Kindertagespflegeperson verpflichtet, die 
Tätigkeit für die nächsten zwei Jahre auszuüben. Die Anschaffungen sind 
entsprechend nachzuweisen.   
 

9.10 Ausstattung 
 
Kindertagespflegepersonen, die ein Kind mit Behinderung betreuen, können bei dem 
zuständigen Kreisjugendamt einen Antrag für einen einmaligen Zuschuss von bis zu 500 
Euro für den Kauf behindertengerechter Gegenstände stellen. Leistungen der 
Krankenkasse, der Pflegekasse und/oder des Sozialamtes sind vorrangig in Anspruch zu 
nehmen.  
 
 

10.  Zahlungsmodalitäten 

 
Die erste Auszahlung der Pauschalen erfolgt zum frühzeitigsten Zeitpunkt; die weiteren 
Zahlungen erfolgen jeweils zum 15. des laufenden Monats. 
 
Veränderungen der Betreuungszeiten sind dem Kreisjugendamt frühzeitig -  mindestens 
vier Wochen vor Eintritt der Änderung - schriftlich mitzuteilen. Sie treten zum 01. des 
nächsten Monats in Kraft. 
 
Das geänderte Stundenkontingent ist für drei Monate bindend. 
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11.  Beendigung des Betreuungsverhältnisses 

 
Vor Ablauf des Bewilligungszeitraums bedarf die Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses einer schriftlichen Kündigung. Die Kündigungsfrist beträgt vier 
Wochen zum Monatsende. Das Kreisjugendamt ist unverzüglich über die Kündigung bzw. 
Beendigung zu informieren. Eine Kündigung durch die Tagespflegeperson ist nur aus 
triftigem Grund möglich. Bevor ein Platz von der Tagespflegeperson gekündigt wird, hat 
diese zwingend die Fachberatung einzuschalten.  
  
Eine Kündigung der Kindertagespflege zum 31. Mai und zum 30. Juni ist ausgeschlossen. 
Außerordentliche Kündigungen sind mit der Fachberatung abzustimmen. Eine Aufhebung 
der Betreuungsvereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen nach Rücksprache mit der 
Fachberatung des Kreisjugendamtes jeweils zum Ende des laufenden Monats ist möglich.  
Sollten im Betreuungsvertrag zwischen Eltern und Kindertagespflegepersonen andere 
Kündigungsfristen vereinbart worden sein, hat dies keine Auswirkungen auf die 
Einstellung der Zahlung. 
 
 

12.  Elternbeitrag  
 

Die Beitragspflichtigen i. S. d. § 2 der Elternbeitragssatzung des Kreises Steinfurt in der 
jeweils gültigen Fassung haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
einen monatlichen Beitrag zu den Aufwendungen für die Kindertagespflege zu leisten. 
Die Höhe richtet sich nach der Elternbeitragssatzung in der jeweils gültigen Fassung 
im Kreis Steinfurt. Der Beitrag ist unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme 
(z.B. Erkrankung des Kindes, Eingewöhnung) zu leisten. Der Elternbeitrag ist in voller 
Höhe für jeden Monat zu entrichten, auch wenn das Betreuungsverhältnis nur für einen 
Teil des Monats bestanden hat.  
 
 

13.  Zahlungen der Personensorgeberechtigten an die Kindertagespflegeperson 
 

Mit der Pauschale entsprechend der Leistungstabelle sind alle Sachaufwendungen und 
Förderleistungen abgegolten. Gemäß § 3 Abs. 5  der Elternbeitragssatzung, kann ein 
Entgelt für Hauptmahlzeiten von den Kindertagespflegepersonen verlangt werden.  
 
Weitere Zuzahlungen sind nicht zulässig. 
 
 

14.  Inkrafttreten 
 

Die Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege des Kreisjugendamtes Steinfurt 
treten zum 01.08.2020 in Kraft. 
Die bisherigen Richtlinien des Jugendamtes des Kreises Steinfurt für die 
Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) treten mit Ablauf des 
31.07.2020 außer Kraft. 
 
 
 

         Kreis Steinfurt 20/2020/144 
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142.  Öffentliche Bekanntmachung eines Bescheides; 
 Az.: 124612944 
 
Gegen Herrn Valdet Sylaj, zuletzt wohnhaft in 49477 Ibbenbüren, Goethestr. 18, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.03.2020 (Az.: 124612944) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 28.04.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 20/2020/145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146. Bekanntmachung der Neufassung der Satzung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Vechtegebiet Schöppingen“ 

 
Der Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) „Vechtegebiet Schöppingen“ hat 
die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Satzung wurde von mir gemäß § 58 Abs. 2 
S. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 
12.02.1991 (BGBl. I S. 405) in der zurzeit gültigen Fassung genehmigt. Da sich das 
Verbandsgebiet auch auf das Gebiet des Kreises Steinfurt erstreckt, wird die Satzung gem. 
§ 58 Abs. 2 S. 2 WVG in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände im Lande Nordrhein-Westfalen (NRW 
AGWVG) vom 07.03.1995 in der zurzeit gültigen Fassung auch im Amtsblatt des Kreises 
Steinfurt bekanntgemacht. 
 
Borken, 20.04.2020     Kreis Borken 

Der Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Im Auftrag 
gez. Kordula Blickmann 
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S a t z u n g  
 

des Wasser- und Bodenverbandes 
 

„Vechtegebiet Schöppingen“ 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Name, Sitz, Rechtsform 
 
§ 2 Verbandsgebiet 
 
§ 3 Aufgabe 
 
§ 4 Unternehmen, Plan 
 
§ 5 Mitgliedschaft, Mitgliederverzeichnis 
 
§ 6 Verbandsorgane 
 
§ 7 Zusammensetzung und Wahl des Verbandsausschusses 
 
§ 8 Amtszeit der Ausschussmitglieder 
 
§ 9 Zuständigkeit des Verbandsausschusses 
 
§ 10 Sitzung des Verbandsausschusses 
 
§ 11 Beschlussfassung im Verbandsausschuss 
 
§ 12 Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes 
 
§ 13 Amtszeit der Vorstandsmitglieder 
 
§ 14 Aufgaben des Vorstandes 
 
§ 15 Aufgaben des Verbandsvorstehers 
 
§ 16 Sitzungen des Vorstandes 
 
§ 17 Haushaltsplan 
 
§ 18 Rechnungslegung und Prüfung 
 
§ 19 Entlastung des Vorstandes 
 
§ 20 Pflichten im Interesse der Gewässerunterhaltung 
 
§ 21 Benutzen der Grundstücke durch das Unternehmen 
 
§ 22 Verbandsbeiträge, Einnahmen  
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§ 23 Beitragsverhältnis 
 
§ 24 Ermittlung der Erschwernisse, Vorteile und Verteilung der Lasten 
 
§ 25 Hebeliste 
 
§ 26 Hebung 
 
§ 27 Auskunfts-/Verschwiegenheitspflicht 
 
§ 28 Ordnungsrecht 
 
§ 29 Änderung der Satzung 
 
§ 30 Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehörde 
 
§ 31 Verbandsschau, Schaubeauftragte 
 
§ 32 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
§ 33 Aufsichtsbehörde 
 
§ 34 Informationsrecht der Aufsichtsbehörde 
 
§ 35 Zustimmung zu Geschäften 
 
§ 36 Inkrafttreten 
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§ 1 

Name, Sitz, Rechtsform 

(1) Der Wasser- und Bodenverband führt den Namen Wasser- und Bodenverband 
„Vechtegebiet Schöppingen“. 

 
(2) Er hat seinen Sitz in Schöppingen, Kreis Borken.  
 
(3) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Gesetzes über 

Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandgesetz - WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. 
I S. 405) in der jeweils geltenden Fassung. Er dient dem öffentlichen Interesse und 
dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet sich im Rahmen des Gesetzes selbst. 

 
(4) Die Postadresse des Verbandes ist identisch mit der Adresse des Verbandsvorstehers 

bzw. der Geschäftsstelle, sofern der Verband eine solche eingerichtet hat.  
 
 

§ 2 

Verbandsgebiet 

(1) Das Verbandsgebiet umfasst das Einzugsgebiet der Vechte, des Rokelerbaches und 
des Burloerbaches innerhalb der Gemeinde Schöppingen, sowie das 
Niederschlagswasser des Rokelerbaches in der Stadt Horstmar. 

 

(2) Die Grenze des Verbandsgebietes ergibt sich aus der in der als Anlage zur Satzung 
beigefügten Übersichtskarte. 

 

 

§ 3 

Aufgaben 

Der Verband hat zur Aufgabe  
 
1. sonstige Gewässer im Sinne des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LWG NRW) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 39 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) in der jeweils geltenden Fassung zu 
unterhalten;  

 
2. sonstige Gewässer im Sinne des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LWG NRW) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 67 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) in der jeweils geltenden Fassung 
auszubauen, einschließlich dem naturnahen Rückbau von Gewässern und Anlagen in 
und an Gewässern; 

 
3. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz 

des Naturhaushaltes sowie des Bodens; 
 
4. verbandseigene Anlagen zu unterhalten. 
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§ 4 

Unternehmen, Plan 

(1) Unternehmen des Verbandes sind alle Maßnahmen, Arbeiten und Ermittlungen, die 
der Erfüllung seiner Aufgaben an den Gewässern, Grundstücken und Anlagen dienen. 

 
(2) Der Umfang der Unternehmen ergibt sich aus dem Plan (Beschreibung, Zeichnung, 

Nachweis, etc.) der jeweiligen Aufgabe. 
 

 

 

§ 5 

Mitgliedschaft, Mitgliederverzeichnis 

(1) Mitglieder des Verbandes sind: 
 

1. Gruppe A (Erschwerer): Die Eigentümer und Erbbauberechtigten von 
Grundstücken und Anlagen, die die Unterhaltung über die bloße Beteiligung am 
natürlichen Abflussvorgang hinaus erschweren. 

 
2. Gruppe B (Gewässereigentümer und Anlieger): Die Eigentümer, die 

Erbbauberechtigten und Anlieger der vom Verband zu unterhaltenden Gewässer 
und Ufergrundstücke. 

 
3. Gruppe C (Städte und Gemeinden als Vertreter von Grundstückseigentümern 

des oberirdischen Einzugsgebietes der Städte/Gemeinden):  
Die Stadt Horstmar und die Gemeinde Schöppingen mit den in der Verbandskarte 
festgelegten Gemeindegebieten als oberirdisches Einzugsgebiet der zum 
Verbandsgebiet gehörenden Gewässer. 

 

(2) Der Verbandsvorsteher führt ein Mitgliederverzeichnis und schreibt es fort. Das 
Mitgliederverzeichnis ist nicht Bestandteil der Verbandssatzung. 

 

 

§ 6 

Verbandsorgane 

Der Verband hat einen Verbandsausschuss und einen Verbandsvorstand. 

 

 

 



 

207 
 

§ 7 

Zusammensetzung und Wahl des Verbandsausschusses 

(1) Der Verbandsausschuss hat 11 Mitglieder, die ehrenamtlich tätig sind. 
Davon entfallen auf: 

 

1. Erschwerer (Gruppe A) 1 Mitglied/er 
 

2. Gewässereigentümer und Gewässeranlieger 
(Gruppe B) 4 Mitglieder 

 

3. Städte und Gemeinden (Gruppe C) als Vertreter 
von Grundstückseigentümern des oberirdischen 

Einzugsgebietes der Städte/Gemeinden 6 Mitglieder, wovon 

 

5 Mitglieder der Gemeinde Schöppingen, 

1 Mitglied der Stadt Horstmar,  

 

angehören.  

 

Eine Stellvertretung findet statt; sie ist persönlich und bei der Wahl (Abs. 2) oder 
Benennung (Abs. 11) festzulegen. 

 

(2) Die Verbandsmitglieder wählen die Mitglieder des Verbandsausschusses. Jedes 
Verbandsmitglied hat das Recht an den Sitzungen der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen und mitzustimmen. Die auf die Gruppen A und B entfallenden Mitglieder 
werden jeweils aus deren Mitte gewählt.  

 

(3) Der Vorsteher lädt die wahlberechtigten Verbandsmitglieder der Gruppen A und B 
durch Bekanntmachung nach § 32 der Satzung mit mindestens einwöchiger Frist zur 
Ausschusswahl. Ferner ist die Aufsichtsbehörde zu laden. Die Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist 
in der Bekanntmachung der Einladung hinzuweisen. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher leitet die Wahl. 
 

(5) Um das Grundeigentum streitende Personen sowie gemeinsame Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte haben gemeinsam eine Stimme. Sie und die gemeinschaftlichen 
Grundeigentümer können nur einheitlich stimmen; die an der Wahl Teilnehmenden 
haben die Stimmenanteile aller. 
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(6) Jedes Verbandsmitglied der Gruppen A und B hat das Recht, selbst oder durch seinen 
von ihm zu bevollmächtigenden Vertreter bei der Wahl mitzustimmen. 

 

(7) Die Wahl erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag eines Mitgliedes erfolgt die Wahl 
durch geheime Abstimmung. 

 

(8) Jedes an der Wahl teilnehmende Mitglied hat eine Stimme. 
 

(9) Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Kommt eine Mehrheit 
nicht zustande, ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen. Bei erneuter 
Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsteher zu ziehende Los. 

 

(10) Über die Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist vom Vorsteher und einem 
Teilnehmer zu unterschreiben und zur Verbandsakte zu nehmen. Eine Durchschrift 
erhält die Aufsichtsbehörde.  

 

(11) Die Ausschussmitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Gruppe C werden von 
der jeweiligen Stadt oder Gemeinde benannt. 

 

 

§ 8 

Amtszeit der Ausschussmitglieder 

(1) Die Amtszeit des Verbandsausschusses beträgt fünf Jahre. Sie endet am 
31. Dezember des fünften Jahres nach der Wahl. 

 

(2) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder im Amt. 
 

(3) Scheidet ein Ausschussmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so tritt sein Stellvertreter 
für den Rest der Amtszeit an dessen Stelle. 

 

(4) Scheidet ein Stellvertreter aus, so ist für die Gruppen A und B ein neuer Stellvertreter 
von der Mitgliederversammlung zu wählen, für die Gruppe C ist er zu benennen. 
Scheidet ein Ausschussmitglied und dessen Stellvertreter aus den Gruppen A und B 
aus, ist in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Neuwahl für beide 
Ämter durchzuführen. Für die Gruppe C erfolgt in diesem Fall eine Neubenennung.  
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§ 9 

Zuständigkeit des Verbandsausschusses 

Der Verbandsausschuss ist für alle Angelegenheiten des Wasser- und Bodenverbandes 
zuständig, soweit in dieser Satzung nicht etwas anderes bestimmt ist. Dem Ausschuss 
obliegt insbesondere: 

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter 
 

2. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, des Unternehmens, des Planes 
oder der Aufgaben sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik 

 

3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes 

 

4. Wahl der Schaubeauftragten 

 

5. Festsetzung des Haushaltsplanes sowie des Nachtragshaushaltsplanes, der 
Veranlagungsrichtlinien und der Hebeliste 

 

6. Aufnahme von Darlehen  

 

7. Festsetzung der Art und der Höhe der zu erhebenden Beiträge  

 

8. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes 

 

9. Entlastung des Vorstandes 

 

10. Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- u. Anstellungsverhältnisse, 
Aufwandsentschädigungen und von Vergütungen für Vorstandsmitgliedern und 
Mitgliedern des Verbandsausschusses 

 

11. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem 
Verband 

 

12. Beratung des Vorstands in allen wichtigen Angelegenheiten 

 

13. Berechtigung einen Wasser- und Bodenverband, welcher Tätigkeiten nach § 2 Nr. 14 
WVG ausübt, mit der Durchführung von Aufgaben zu beauftragen  

 

14. Entscheidung über die Durchführung eines Klageverfahrens 
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§ 10 

Sitzung des Verbandsausschusses 

(1) Der Verbandsvorsteher lädt den Verbandsausschuss nach Bedarf, mindestens jedoch 
einmal im Jahr zur Sitzung ein. Unabhängig hiervon ist auf Antrag von 1/3 der 
Ausschussmitglieder vom Verbandsvorsteher eine Sitzung einzuberufen. 

 

(2) Der Verbandsvorsteher lädt den Verbandsausschuss und die Aufsichtsbehörde mit 
mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In 
dringenden Fällen bedarf es keiner Frist; in der Ladung ist darauf hinzuweisen.  

 

(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzung des Verbandsausschusses. Er hat kein 
Stimmrecht. 

 

(5) Der Verbandsvorsteher unterrichtet den Vorstand über das Ergebnis der 
Ausschusssitzung. 

 

(6) Vorstandsmitglieder dürfen an der Ausschusssitzung teilnehmen. Sie haben 
Rederecht. 

 

(7) Wer an der Teilnahme verhindert ist, teilt dies unverzüglich seinem Stellvertreter mit. 
Der Verbandsvorsteher ist ebenfalls zu benachrichtigen.  

 

 

 

§ 11 

Beschlussfassung im Verbandsausschuss  

(1) Der Verbandsausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. 

 

(2) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend und alle form- und fristgerecht geladen wurden. Ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Ausschussmitglieder ist er beschlussfähig, wenn bei erneuter 
Ladung zur Behandlung desselben Gegenstandes darauf hingewiesen worden ist, 
dass ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Ausschussmitglieder beschlossen 
wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle 
Ausschussmitglieder zustimmen. 
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(3) Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Vorsteher und einem 
Ausschussmitglied zu unterschreiben ist. Eine Durchschrift ist der Aufsichtsbehörde 
zu übersenden.  

 

 

 

§ 12 

Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus einem Verbandsvorsteher, seinem Stellvertreter 
und 5 weiteren Vorstandsmitgliedern.  

 

(2) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
 

(3) Der Verbandsvorsteher, sein Vertreter und die Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder 
des Verbandes sein. 

 

(4) Die Vorstandsmitglieder werden vom Verbandsausschuss gewählt. Für jedes 
Vorstandsmitglied mit Ausnahme des Verbandsvorstehers und seines Vertreters ist 
ein Vertreter zu wählen. Die Stellvertretung ist persönlich und bei der Wahl 
festzulegen. Ausschussmitglieder können nicht zu Vorstandsmitgliedern oder deren 
Stellvertretern gewählt werden. Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen. 

 

(5) Der Verbandsvorsteher erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung, die der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Das gleiche gilt für den Stellvertreter, 
wenn und soweit er mit den Geschäften des Verbandes betraut wird. 

 

 

 

§ 13 

Amtszeit der Vorstandsmitglieder 

(1) Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Amtszeit 
endet am 31. Dezember des fünften Wahljahres. 

 

(2) Ausscheidende Vorstandsmitglieder bleiben bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder 
im Amt. 

 

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, tritt der für ihn gewählte 
Vertreter an seine Stelle. Für ihn ist ein neuer Stellvertreter zu wählen. 
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(4) Scheidet ein stellvertretendes Vorstandsmitglied aus, ohne dass das von ihm zu 
vertretende Vorstandsmitglied ausgeschieden ist, ist für ihn ein neuer Stellvertreter zu 
wählen. 

 

 

 

§ 14 

Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand erledigt alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung der 
Verbandsausschuss oder der Verbandsvorsteher verpflichtet sind. Dazu gehören 
insbesondere 

 

1. Aufstellung des jährlichen Unterhaltungsplanes,  
 

2. Aufstellung von Maßnahmenübersichten gemäß § 74 LWG NRW, 
 

3. Vergabe von Aufträgen bis zu 10.000,- € für die Durchführung von Aufgaben gemäß § 
3 der Satzung, 

 

4. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge sowie der Jahresrechnung 
und der Veranlagungsrichtlinien, 

 

5. Festsetzung etwaiger Schadensersatzleistungen. 

 

 

 

§ 15 

Aufgaben des Verbandsvorstehers 

(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und im Ausschuss, soweit 
geltendes Recht nicht eine andere Regelung vorsieht. 

 

(2) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. 
Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; 
sie sind nach Maßgabe der für den jeweiligen Fall geltenden Regelung von dem oder 
den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird für ein Geschäft ein 
Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des Satzes zwei. Ist eine 
Erklärung abzugeben, ist sie dem Verbandsvorsteher oder dessen Stellvertreter 
gegenüber auszusprechen. Hat der Verband einen Geschäftsführer, kann sie auch ihm 
gegenüber abgegeben werden. 
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(3) Der Verbandsvorsteher übt die Dienstaufsicht über die Bediensteten des Verbandes 
aus, einschließlich ihrer Einstellung und Entlassung. Einstellung und Entlassung 
bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. 

 

(4) Alle einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des 
Ausschusses bzw. des Vorstandes als auf den Verbandsvorsteher übertragen, soweit 
nicht der Ausschuss oder der Vorstand sich für einen bestimmten Kreis von 
Geschäften der laufenden Verwaltung oder für einen Einzelfall die Entscheidung 
vorbehalten. 
 

(5) Der Verbandsvorsteher vergibt Aufträge bis zu 10.000,- €. 
 

(6) Der Verbandsvorsteher unterrichtet den Vorstand laufend und den Ausschuss 
mindestens einmal im Jahr über seine Geschäfte. 

 

(7) Der Verbandsvorsteher beruft nach Bedarf, mindestens aber alle fünf Jahre, eine 
Mitgliederversammlung ein, um die Verbandsmitglieder über die Angelegenheiten des 
Verbandes zu unterrichten. 

 

 

 

§ 16 

Sitzungen des Vorstandes 

(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Vorstandsmitglieder mit mindestens einwöchiger Frist 
zu den Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner 
Frist. In der Ladung ist darauf hinzuweisen. Zu den Sitzungen ist die Aufsichtsbehörde 
einzuladen.  

 

(2) Wer an der Teilnahme verhindert ist, teilt dieses unverzüglich seinem Stellvertreter mit. 
Der Verbandsvorsteher ist ebenfalls zu benachrichtigen. 

 

(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich.  

 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind und form- und fristgerecht geladen wurde. Ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Vorstandsmitglieder ist er beschlussfähig, wenn zum zweiten Mal 
wegen desselben Gegenstandes geladen wurde oder wenn bei der Ladung wegen der 
Dringlichkeit der Entscheidung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Vorstandsmitglieder beschlossen werden kann. Ohne Rücksicht auf 
Form und Frist der Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Vorstandes 
zustimmen. 

 

(5) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen. Jedes 
Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Verbandsvorstehers den Ausschlag. 
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(6) Über die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die mindestens 
enthalten muss: 

1. Tag und Ort der Sitzung; 
2. Namen der anwesenden Mitglieder; 
3. Wortlaut der gefassten Beschlüsse; 
4. Eine Durchschrift ist der Aufsichtsbehörde zu übersenden. 

 

 

 

§ 17 

Haushaltsplan 

(1) Für alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes ist für jedes Haushaltsjahr ein 
Haushaltsplan aufzustellen. Bei Bedarf sind auch Nachtragshaushaltspläne 
aufzustellen. Der Haushaltsplan und seine Nachträge sind der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. Der Haushaltsplan bedarf hinsichtlich des Gesamtbetrages der 
vorgesehenen Kreditaufnahmen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 

(2) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(3) Sämtliche Einnahmen des Verbandes dürfen, soweit sie keine andere 
Zweckbestimmung haben, nur verwendet werden, um die Ausgaben zu bestreiten und 
die Verbindlichkeiten abzudecken. 

 

(4) Nicht planmäßige Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht oder noch nicht festgesetzt 
sind, können, sofern der Verband dazu verpflichtet ist oder wenn durch einen Aufschub 
erhebliche Nachteile zu befürchten sind, durch den Verbandsvorsteher angewiesen 
werden. Die Anweisung ist vom Verbandsvorsteher und einem weiteren 
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. Ist die Deckung der zu leistenden nicht 
planmäßigen Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr nicht gewährleistet, stellt der 
Vorstand für die nicht planmäßigen Ausgaben unverzüglich einen Nachtragshaushalt 
auf und legt ihn dem Ausschuss zur Beschlussfassung vor. Als Anlage ist eine 
Aufstellung über Rücklagen und eine Übersicht über den Schuldenstand des 
Verbandes beizufügen. 

 

 
 

§ 18 

Rechnungslegung und Prüfung 

(1) Der Vorstand stellt im ersten Viertel des neuen Haushaltsjahres die Jahresrechnung 
über alle Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Haushaltsjahres gemäß dem 
Haushaltsplan auf. 
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(2) Die abschließende Prüfung erfolgt durch eine vom Verbandsausschuss zu 
benennende Prüfstelle. Dies kann über die Revision des Kreises Borken erfolgen. 
 

(3) Die Prüfstelle ist mit folgender Prüfung zu beauftragen:  

a) Einhaltung des Haushaltsplanes; 

b) Inhalt und sachliche Begründung der Rechnungsbeträge; 

c) Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften; 

d) Einhaltung der Vorschriften über Verwaltung und Nachweis des Vermögens und 
der Schulden. 

 

(4) Die Prüfstelle leitet ihren Prüfbericht dem Verbandsvorsteher und der 
Aufsichtsbehörde zu. 

 

 

 

§ 19 

Entlastung des Vorstandes 

Der Verbandsvorsteher legt die Haushaltsrechnung und den Prüfbericht dem Ausschuss 
vor. Dieser beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 

 

 

 

§ 20 

Pflichten im Interesse der Gewässerunterhaltung 

(1) Ufergrundstücke dürfen nur so bewirtschaftet und gestaltet werden, dass die 
Unterhaltung der Verbandsgewässer nicht beeinträchtigt oder unzumutbar erschwert 
wird. 

 

(2) Die vom Verband Beauftragten sind jederzeit berechtigt, die im Verbandsgebiet 
gelegenen Grundstücke zu betreten und zu benutzen, soweit dies für die Durchführung 
der Verbandsaufgaben erforderlich ist. Das Betreten und Benutzen von gewerblichen 
Betriebsgrundstücken, Gartengrundstücken und sonstigen mit Einfriedigungen 
versehenen und verschlossenen Grundstücken ist vorher anzukündigen. Dies gilt nicht 
für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Entstehen durch das Benutzen der 
Grundstücke dem Betroffenen unmittelbare Vermögensnachteile, kann er einen 
Ausgleich verlangen. 

 

(3) Als Weide genutzte Grundstücke, die an Gewässern liegen, sind einzuzäunen. Der 
Zaun muss mindestens einen Abstand von 80 cm zur Böschungsoberkante haben. 
Viehtränken, Übergänge und ähnliche Anlagen sind so zu unterhalten, dass sie das 
Verbandsunternehmen nicht behindern. 
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(4) Der Abstand von Ackerflächen oder sonstigen intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zum Gewässer muss mindestens 100 cm zur Böschungsoberkante betragen. 

 

(5) Die Anlieger haben zu dulden, dass die Ufer bepflanzt werden. Sie sind hierzu vorher 
anzuhören. Bepflanzungen durch die Anlieger sind nur in Abstimmung mit dem 
Verband zulässig. Die Aufsichtsbehörde ist über die geplanten Maßnahmen zu 
informieren. 

 

(6) Die Eigentümer der Anliegergrundstücke sind verpflichtet, das oberhalb der Böschung 
abgelagerte Räumgut zu verwerten, zu beseitigen bzw. beseitigen zu lassen. 

 

(7) Das Räumgut ist bis zum 15. November eines jeden Jahres zu beseitigen. Der 
Verbandsvorsteher kann im Einzelfall die Frist verlängern. 

 

(8) Der Verbandsausschuss kann Sonderregelungen bezüglich der Räumgutbeseitigung 
beschließen. 

 

(9) Die Inhaber von Rechten und Befugnissen haben zu dulden, dass die Ausübung 
vorübergehend behindert oder unterbrochen wird, soweit es zur Durchführung des 
Verbandsunternehmens erforderlich ist. 

 
(10) Kommt ein Pflichtiger den genannten Verpflichtungen nicht nach, ist der Vorstand nach 

vorheriger Fristsetzung zur Erledigung der Arbeiten berechtigt, die Arbeiten ausführen 
zu lassen. Die dem Verband hierdurch entstehenden Mehrkosten trägt der Säumige. 

 

 

 

§ 21 

Benutzen der Grundstücke durch das Unternehmen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers und seine Anlieger haben 
die zur Durchführung des Verbandsunternehmens erforderlichen Arbeiten und 
Maßnahmen am Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu dulden. Insbesondere 
haben sie zu dulden, dass der Verband oder deren Beauftragte die Grundstücke 
betreten oder vorübergehend benutzen. 

 

(2) Die Anlieger und Hinterlieger haben das Einebnen des Aushubs auf ihren 
Grundstücken zu dulden, soweit dadurch die bisherige Nutzung nicht dauernd 
beeinträchtigt wird. 
 

(3) Die Inanspruchnahme der Grundstücke und die Lagerung des Aushubs haben, wenn 
die Verhältnisse es ohne wesentlichen Mehraufwand gestatten, unter 
Berücksichtigung der Zumutbarkeit für die Eigentümer wechselnd rechts- und 
linksseitig des Gewässers zu erfolgen. 
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§ 22 

Verbandsbeiträge, Einnahmen 

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung 
erforderlich sind. 

 

(2) Die Beiträge bestehen aus Geldleistungen (Geldbeiträge) und Sachleistungen 
(Sachbeiträgen). 

 
(3) Einnahmen des Verbandes sind auch Leistungen Dritter und Fördermittel. 
 

(4) Die Beiträge werden für Unterhaltungs-, Ausbau- und sonstige Maßnahmen erhoben. 
 

 

 

§ 23 

Beitragsverhältnis 

(1) Die Aufwendungen des Verbandes für die Gewässerunterhaltung werden auf die 
beitragspflichtigen Mitglieder umgelegt. 

 

(2) Der Beitrag der Gruppe A wird auf die einzelnen Erschwerer nach dem Maße der 
Erschwernis für die Gewässerunterhaltung umgelegt. 

 
(3) Die nach Abzug der Beiträge gemäß Abs. 2 verbleibenden Aufwendungen für die 

Gewässerunterhaltung werden auf die Mitglieder der Gruppe C umgelegt. 
 

(4) Der Beitrag der Gruppe B für die Gewässerunterhaltung besteht aus einer 
Sachleistung in Form der Räumgutbeseitigung entsprechend der Verpflichtung nach § 
20 Abs. 6. 

 
(5) Der Beitrag der Gruppe C für die Gewässerunterhaltung wird auf die einzelnen Städte 

und Gemeinden nach dem Verhältnis der Flächeninhalte der Grundstücke im seitlichen 
Einzugsgebiet der vom Verband zu unterhaltenden Gewässer aufgeteilt. 
 

(6) Aufwendungen des Verbandes für Gewässerausbaumaßnahmen werden 
entsprechend der Bestimmungen des LWG NRW in der jeweils geltenden Fassung 
umgelegt.  
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§ 24 

Ermittlung der Erschwernisse, Vorteile und 

Verteilung der Lasten 

Für die Verteilung der Verbandslasten und die Berechnung der Verbandsbeiträge sind 

vom Vorstand Veranlagungsrichtlinien zu erstellen, in denen die Einzelheiten zur 

Ermittlung der Beiträge bestimmt werden. Die erstellten Richtlinien sind vom Ausschuss zu 

beschließen. 

 

 

 

§ 25 

Hebeliste 

(1) Der Verbandsvorsteher stellt im Einvernehmen mit dem Vorstand die Beiträge, die die 
Mitglieder nach dem Haushaltsplan oder nach den Verpflichtungen des Verbandes 
aufzubringen haben, nach dem Beitragsverhältnis und den Veranlagungsrichtlinien in 
einer Hebeliste fest. 

 

(2) Die Hebeliste ist durch den Verbandsausschuss zu beschließen. 
 

(3) Die Hebeliste kann auf Verlangen an einer vom Verbandsvorstand zu benennenden 
Stelle eingesehen werden. 

 

 

 

§ 26 

Hebung 

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des für ihn geltenden 
Beitragsmaßstabes durch einen Beitragsbescheid. Im Beitragsbescheid sind 
anzugeben: 

 der geschuldete Betrag, 
 der Beitragsmaßstab, 
 die Bankverbindung des Zahlungsempfängers, 
 die Fälligkeit. 

 

(2) Gegen den Beitragsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Klage vor 
dem zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. Das zuständige Gericht ist in 
der Rechtsbehelfsbelehrung zu benennen. 
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(3) Für nicht rechtzeitig geleistete Beitragszahlungen können Säumniszuschläge erhoben 
werden. 

 

(4) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Wenn sie Erfolg hat, sorgt der 
Verbandsvorsteher für den nachträglichen Ausgleich. 

 

 

 

§ 27 

Auskunfts-/Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband auf Verlangen Auskünfte, die 
für die Beurteilung der mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten 
erheblich sind, zu erteilen. 

 

(2) Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Verbandsausschusses und andere Personen, die 
über die Verbandsgeschäfte informiert sind, haben über die ihnen bekannt werdenden 
Tatsachen und Rechtsverhältnisse Stillschweigen zu bewahren. Im Übrigen bleiben 
die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Verschwiegenheit 
unberührt. 

 

 

 

§ 28 

Ordnungsrecht 

(1) Die Mitglieder des Verbandes und die Besitzer der zum Verband gehörenden 
Grundstücke und Anlagen, haben die auf Gesetz und Satzung beruhende Anordnung 
zur Durchführung des Verbandsunternehmens zu befolgen.  

 

(2) Kommt das Verbandsmitglied den Anordnungen nicht innerhalb der gesetzten Frist 
nach, so ist der Verbandsvorsteher zu Ersatzvornahmen oder zur Verhängung eines 
Zwangsgeldes berechtigt. Das Verwaltungsverfahrensgesetz und das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz finden Anwendung. 

 

 

 

§ 29 

Änderung der Satzung  

(1) Zuständig für Beschlüsse über Änderungen der Satzung ist der Verbandsausschuss. 
 

(2) Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung ist die Mehrheit der anwesenden Stimmen 
erforderlich.  
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(3) Die Änderung der Aufgabe des Verbandes bedarf einer Mehrheit von 2/3 der 

anwesenden Stimmen.  
 
(4) Die Änderung der Satzung bedarf einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie ist 

von der Aufsichtsbehörde öffentlich bekanntzumachen. 
 

 

 

§ 30 

Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde kann die Änderung der Satzung aus Gründen des öffentlichen 
Interesses fordern. Kommt der Verband dieser Forderung innerhalb einer bestimmten Frist 
nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde die Satzung ändern. 

 

 

 

§ 31 

Verbandsschau, Schaubeauftragte 

(1) Die Verbandsgewässer und sonstige zum Verbandsunternehmen gehörende Anlagen 
sind, soweit erforderlich, einmal im Jahr zu schauen. 

 

(2) Die Verbandsschau wird durch Beauftragte des Verbandes (Schaubeauftragte) 
durchgeführt. 

 

(3) Der Verbandsvorsteher bestimmt Zeit und Ort der Verbandsschau. Die 
Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde sowie die Städte und Gemeinden mit 
Gebietsanteilen am Verbandsgebiet sind mit zweiwöchiger Frist zu laden.  

 

(4) Das Ergebnis der Verbandsschau ist in einer Niederschrift festzuhalten. Diese ist vom 
Verbandsvorsteher und einem Schaubeauftragten zu unterzeichnen und der 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu geben. 

 

(5) Die Verbandsschau kann entfallen, wenn die Aufsichtsbehörde eine Schau der 
Gewässer durchführt. In diesem Fall sind die Termine für die Schau zwei Wochen 
vorher durch die Aufsichtsbehörde öffentlich bekanntzumachen. Der Vertreter der 
Aufsichtsbehörde hält das Ergebnis der Schau in einer Niederschrift fest. Diese gilt 
auch als Niederschrift der Verbandsschau. 

 

(6) In Absprache mit der Aufsichtsbehörde veranlasst der Verbandsvorsteher die 
Beseitigung der festgestellten Mängel. 
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§ 32 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen des Verbandes sind unter Angabe der Bezeichnung des 
Verbandes vom Verbandsvorsteher oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. 
Bekanntgemacht wird in ortsüblicher Weise in den Gemeinden, in deren Gebiet zum 
Verband gehörende Grundstücke liegen. 

 

(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Bekanntmachung des Ortes, 
an dem die Urkunden eingesehen werden können. 

 

(3) Erschwerer, die außerhalb der zum Verband gehörenden Städten und Gemeinden 
wohnen, können schriftlich informiert werden. 

 

 

§ 33 

Aufsichtsbehörde 

Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch den Landrat des Kreises Borken. 

 

 

§ 34 

Informationsrecht der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde ist auf Verlangen über die Angelegenheiten des Verbandes zu 
unterrichten. Ihr ist Einblick in die Unterlagen des Verbandes zu gewähren. 
 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der 
Verbandsorgane einzuladen. Ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. 

 

 

§ 35 

Zustimmung zu Geschäften 

(1) Für die folgenden Geschäfte ist die Zustimmung der Aufsichtsbehörde erforderlich: 

1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenständen, 

2. zur Aufnahme von Darlehen, die über 10.000,- € hinausgehen, 

3. zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewährverträgen und 
zur Bestellung von Sicherheiten, 

4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der 
Vereinbarung von Vergütungen, soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen 
hinausgehen. 
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(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem der in Abs. 1 
genannten Geschäfte wirtschaftlich gleichkommen. 

 

(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt die allgemeine Zustimmung mit 
Begrenzung auf einen Höchstbetrag.  

 

(4) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines 
Monats nach Eingang der schriftlichen Anzeige des Verbandes ihre Zustimmung 
versagt. Die Frist kann in Einzelfällen um einen Monat verlängert werden. 

 

 

 

§ 36 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Kreis Borken 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.11.1996 außer Kraft. 

 

 

Die vom Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Vechtegebiet Schöppingen“ in 
seiner Sitzung am 10.04.2019 beschlossene Satzung wird gemäß § 58 
Wasserverbandsgesetz vom 12.02.1991 (BGBl. I. S. 405) in der jeweils geltenden Fassung 
aufsichtsbehördlich genehmigt und hiermit gemäß §§ 58 und 67 WVG öffentlich 
bekanntgemacht. 

 

 
Borken, den 20.04.2020    Kreis Borken 
        Der Landrat 
        als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
        Im Auftrag 
        gez. Kordula Blickmann 
 
        Kreis Steinfurt 20/2020/146 
 


